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1 Einleitung 

 

 

Die Klimapolitik oder Dekarbonisierung von 

Wirtschaft und Gesellschaft hat höchste Priori-

tät auf der politischen Agenda. Bisher hat der 

Verkehr noch wenig dazu beigetragen, da des-

sen CO2-Emissionen seit Jahren auf hohem Ni-

veau verharren und anteilig zugenommen ha-

ben (in Deutschland von 17,5% (2000) auf 

20,4% (2019)). Dreh- und Angelpunkt einer De-

karbonisierung des Verkehrs ist die Energie-

wende des Straßenverkehrs, hier als „Antriebs-

wende“ bezeichnet: Verbrennungsmotorisch 

betriebene Fahrzeuge, im Weiteren ICEV ge-

nannt (Internal Combustion Engine Vehicle), 

sind durch Fahrzeuge mit batterieelektrischem 

Elektroantrieb (im Weiteren mit BEV abgekürzt 

für Battery Electric Vehicles) oder Antrieben 

mit regenerativ erzeugten Kraftstoffen (z. B. 

Wasserstoff) zu substituieren. Dieses Ziel grün-

det auf der parallelen Vision für den Energie-

sektor, einen weiteren massiven Ausbau der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

vorzunehmen. Der Koalitionsvertrag benennt 

hierfür einen Anteil von 80% als Zielwert für 

2030. Dieser Strom steht dann einer direkten 

Nutzung im Verkehr oder als Basis für regene-

rativ erzeugte Kraftstoffe zur Verfügung, wobei 

der Strom oder diese Kraftstoffe alternativ oder 

ergänzend auch aus dem Ausland importiert 

werden könnten.  

Von der „Antriebswende“ zu unterscheiden ist 

der weitergehende Begriff der „Verkehrs-

wende“. Diese umfasst zwar oftmals auch die 

                                                       
1 Außer Elektrofahrzeugen werden auch zum Beispiel 
Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb gefördert. Die folgen-
den Überlegungen beziehen sich gleichermaßen auch auf 
diese Technologien.  

Antriebswende bei den Straßenfahrzeugen, 

strebt jedoch vor allem an, den motorisierten 

Individualverkehr und die Anzahl der Pkw ins-

gesamt und insbesondere in den Städten zu 

verringern.  

Nach einer langen Phase geringer Marktanteile 

kommt die Verbreitung der Elektrofahrzeuge in 

Deutschland und Europa nun offenbar voran. 

Getrieben wird sie insbesondere von der EU-

Politik, die auf CO2-Flottenemissionsgrenz-

werte setzt und so Elektrofahrzeuge stark prio-

risiert. Fahrzeughersteller, die die Grenzwerte 

nicht einhalten, müssen Strafzahlungen leis-

ten.1 Hinzu kommen im nationalen Rahmen 

Maßnahmen, die den Kauf und die Nutzung von 

Elektrofahrzeugen fördern. Dazu gehören Kauf-

prämien für Elektroautos, die Förderung der La-

deinfrastruktur und die neu eingeführte CO2-

Abgabe auf fossile Kraftstoffe. Außerdem be-

trägt die Energiesteuer auf Strom nur etwa 

10 % der Steuern auf die erdölbasierten Kraft-

stoffe Benzin und Diesel. 

Die Antriebswende hat jedoch auch fiskalische 

Auswirkungen, über die bisher kaum diskutiert 

wird. Mit der beabsichtigten Verdrängung ver-

brennungsmotorischer Pkw durch elektrisch 

angetriebene Pkw werden die Einnahmen aus 

der Energiesteuer für Kraftstoffe (frühere Be-

zeichnung: Mineralölsteuer), deutlich abneh-

men. Dies gilt auch für die Einnahmen aus der 
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jüngst eingeführten CO2-Abgabe auf Kraft-

stoffe. Derzeit generieren die Abgaben aus dem 

Straßenverkehr, allen voran die Energiesteuer 

auf Kraftstoffe, beträchtliche Einnahmen für 

die öffentlichen Haushalte, die in der Größen-

ordnung der Kosten der Straßeninfrastruktur 

liegen. Mit dem Erfolg der Antriebswende wird 

sich das ändern. Die zu erwartenden Steueraus-

fälle addieren sich zu der kostenintensiven För-

derung der Elektrofahrzeuge, beispielsweise 

über Kaufprämien, die derzeit noch zur Durch-

setzung der Antriebswende notwendig ist. Es ist 

jedoch zu erwarten, dass irgendwann auch 

Elektrofahrzeuge und andere Fahrzeuge mit al-

ternativen Antrieben nicht mehr gefördert, 

sondern für die Finanzierung der öffentlichen 

Haushalte bzw. der Straßeninfrastruktur heran-

gezogen werden.  

Mit dieser Stellungnahme möchte der Wissen-

schaftlichen Beirat beim Bundesminister für Di-

gitales und Verkehr auf die Notwendigkeit hin-

weisen, sich mit den Möglichkeiten zukünftiger 

Abgabenerhebung von Fahrzeugen mit alterna-

tiven Antrieben (vor allem BEV) schon bald zu 

befassen, um stabile und planbare Vorausset-

zungen für die öffentlichen Haushalte und die 

Finanzierung der Verkehrsnetze zu schaffen.2 

Die Stellungnahme verdeutlicht die Herausfor-

derung bei der Gestaltung von Abgaben, die 

dies leisten können und zugleich andere Zielset-

zungen erfüllen. Dafür ist Forschung und ggf. 

Entwicklung nötig. Der Wissenschaftliche Beirat 

möchte daher auch einen Anstoß geben, solche 

Forschung und Entwicklung rechtzeitig auf den 

Weg zu bringen. 

In dieser Stellungnahme wird dabei der Pkw-

Sektor inkl. der leichten Nutzfahrzeuge be-

trachtet. Für die höheren Klassen der Nutzfahr-

                                                       
2 Ähnliche Überlegungen werden auch in den USA ange-
stellt, doch gibt es noch keine Entscheidung über den zu-
künftigen Weg; siehe Congress of the U.S., Congressional 

zeuge ergibt sich zwar eine ähnliche Problem-

stellung, doch mit aktuell noch unklarerer Per-

spektive für die Antriebswende und anderen 

Besonderheiten (zum Beispiel Existenz der Lkw-

Maut, andere Zielsetzungen für die Beurteilung 

von Abgaben). Die Pkw tragen heute den über-

wiegenden Anteil der Abgabenlast.  

Im folgenden Kapitel 2 werden die relevanten 

Abgaben des Straßenverkehrs, die Gegenstand 

dieser Diskussion sind, in ihrer Abgrenzung, 

Motivation und ihrem Umfang beschrieben. Die 

Diskussion der verschiedenen Motive verdeut-

licht, dass der Straßenverkehr vermutlich auch 

nach Abschluss der Antriebswende einen be-

trächtlichen Beitrag für die öffentlichen Haus-

halte leisten soll. 

Kapitel 3 beschreibt ausführlich die zu erwar-

tenden Einnahmeausfälle aus dem Straßenver-

kehr in den nächsten Jahrzehnten, wenn sich 

das gegenwärtige Abgabensystem nicht ändert, 

aber Antriebs- und Verkehrswende vorankom-

men. Dabei wird auch ein zu erwartendes Kon-

fliktpotenzial sichtbar, wenn in einer Über-

gangszeit von etwa zehn Jahren ein zunehmen-

der Anteil eher wohlhabender Bürger, die 

schon Elektrofahrzeuge nutzen, nicht mehr zur 

Finanzierung der öffentlichen (Verkehrs-)Haus-

halte beiträgt, während ein schrumpfender, 

aber beträchtlicher Teil der Bevölkerung, der 

noch konventionell angetriebene Autos fährt, 

einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung 

der öffentlichen Haushalte bzw. der von allen 

genutzten Straßeninfrastruktur leistet.  

Budget Office (CBO): Reauthorizing Federal Highway Pro-
grams: Issues and Options, May 2020. 
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Kapitel 4 umreißt den Lösungsraum auf der Su-

che nach möglichen zukünftigen Abgaben für 

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und dis-

kutiert die Vor- und Nachteile der Alternativen. 

Dabei wird der Blick zunächst auf die Zeit nach 

Abschluss der Transformation geworfen, wenn 

die Antriebswende weitgehend vollzogen ist. 

Möglichkeiten zum Management der Konflikt-

potenziale im Transformationsprozess, also 

während der Übergangszeit, werden in Kapitel 

5 aufgezeigt. Kapitel 6 fasst die vorherigen 

Überlegungen zu konkreten Empfehlungen zu-

sammen. 
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2 Ausgangspunkte und Zielstellung 

 

 

Bevor auf die zu erwartenden Auswirkungen 

der Antriebs- und Verkehrswende auf die Ein-

nahmen des Staates aus dem Straßenverkehr 

eingegangen wird (im folgenden Kapitel 3), 

werden in diesem Kapitel zunächst diese Ein-

nahmen abgegrenzt und ihr aktueller Wert er-

mittelt (Abschnitt 2.1). In Abschnitt 2.2 wird 

ein Blick auf die Frage geworfen, wie hoch die 

Straßenverkehrsabgaben der Pkw eigentlich 

sein sollten, zu der es verschiedene Sichtwei-

sen gibt. In Abschnitt 2.3 wird das besondere 

Thema angesprochen, wie die zukünftigen Ab-

gaben des Straßenverkehrs auf Steuern einer-

seits und Gebühren und Beiträge andererseits 

aufgeteilt werden sollten. 

2.1 Die relevanten Abgaben des 

Straßenverkehrs  
Als relevante Abgaben für die nachfolgenden 

Überlegung werden hier in allgemein üblicher 

Weise3 die Steuern auf Kraftstoffe bei ICEV 

und auf Strom bei BEV, Kfz-Steuern sowie 

Straßennutzungsgebühren aller Art (Mauten, 

Parkgebühren etc.) betrachtet. Auch die 2021 

eingeführte CO2-Abgabe des Verkehrs in Form 

von vom Bund zu erwerbenden Zertifikaten 

auf fossile Kraftstoffe wird dazu gezählt. 

Ebenso würden eine Kfz-Zulassungssteuer 

                                                       
3 Siehe zum Beispiel Link und Kunert: „Allokation und 
Zuordnung öffentlicher Einnahmen und Ausgaben im 
Verkehr sowie Hemmnisse der Verkehrsvermeidung 
und -verlagerung“, im Auftrag des Umweltbundesam-
tes, 2017, Kapitel 2.4.1.  
4 Die Mehrwertsteuereinnahmen aus dem Verkauf von 
Kraftstoffen beliefen sich 2017 auf 8 Mrd. €. Siehe Wis-
senschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: 

oder Kfz-Neuzulassungssteuer dazu gehören, 

wenn sie eingeführt würde (wie zum Beispiel 

in Norwegen). Diese relevanten Abgaben des 

Straßenverkehrs werden im Folgenden kurz 

„Straßenverkehrsabgaben“ genannt. 

Nicht in die Straßenverkehrsabgaben einbezo-

gen werden somit die Aufkommen aus den 

Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag- und Um-

satzsteuern, die bei Verkehrsunternehmen 

anfallen oder bei den Industrieunternehmen, 

die Fahrzeuge, Infrastrukturen, Kraftstoffe 

oder Fahrstrom herstellen oder verkaufen. 

Vielmehr wird die Sichtweise eingenommen, 

dass diese allgemeinen Steuern vom Staat 

möglichst gleichmäßig auf alle Aktivitäten o-

der Transaktionen in der Wirtschaft erhoben 

werden, um andere Zwecke (wie soziale 

Transfers, Verteidigung, Verkehr, Bildung 

usw.) zu finanzieren, und dass auch der Stra-

ßenverkehrssektor hiervon nicht ausgenom-

men wird. Somit wird auch die Mehrwert-

steuer, die auf die Kraftstoff- und Stromsteu-

ern sowie auf die CO2-Abgabe erhoben wird, 

hier nicht mit einbezogen4, auch nicht die 

Mehrwertsteuer auf den Pkw-Kauf. In ähnli-

cher Logik wird auch das Versicherungssteuer-

aufkommen aus Kfz-Versicherungen nicht mit 

einbezogen.5 Andererseits werden auch die 

„Einnahmen des Bundes in Zusammenhang mit dem 
Betrieb und dem Unterhalt von Kraftfahrzeugen“, 2019. 
5 Die Einnahmen aus der Versicherungssteuer auf Kfz-
Haftpflichtversicherungen beliefen sich im Jahr 2016 
auf knapp über 3 Mrd. €. Siehe ebenda. 
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durch die Pendlerpauschale entgangenen Ein-

nahmen der Lohn- und Einkommensteuer 

nicht von den relevanten Abgaben des Stra-

ßenverkehrs abgezogen.6 Die im Strompreis 

enthaltene EEG-Umlage wird nicht als spezifi-

sche Steuer für Elektrofahrzeuge betrachtet, 

sondern als Bestandteil der Kosten für die Er-

zeugung von (Öko-) Strom. Kommunale Er-

schließungsabgaben werden nicht mit einbe-

zogen, da sie von den Besitzer:innen von Im-

mobilien erhoben werden. 

Das Aufkommen aus den so definierten Stra-

ßenverkehrsabgaben betrug 2019: 37,2 Mrd. € 

aus der Energiesteuer auf Kraftstoffe, 

9,4 Mrd. € Kfz-Steuer und 7,5 Mrd. € Lkw-

Maut, insgesamt also 54,1 Mrd. €.7 Davon tra-

gen die Pkw etwa 35 Mrd. € bei (28 Mrd. € 

Kraftstoffsteuer und 7,2 Mrd. € Kfz-Steuer8). 

Hinzu kommen Einnahmen der Kommunen 

aus Parkgebühren, für die es jedoch keine 

bundesweiten statistischen Angaben gibt. Die 

CO2-Abgabe nach dem Brennstoffemissions-

handelsgesetz in der Fassung vom 3. Novem-

ber 2020 könnte im Jahr 2021, dem ersten 

Jahr ihrer Erhebung, ein Aufkommen von 

schätzungsweise 4,25 Mrd. € generieren, 

wenn der Kraftstoffverbrauch des Jahre 2019 

zugrunde gelegt wird, davon 3,0 Mrd. € von 

den Pkw.9 

Wenn die Antriebswende vollzogen wird, wer-

den die Aufkommen aus der Energiesteuer auf 

                                                       
6 Die aufgrund der Pendlerpauschale entgangenen Ein-
nahmen der Lohn- und Einkommensteuer werden auf 4 
Mrd. € geschätzt. Siehe Institut für Wirtschaft, Kiel, und 
Munich Economics: „Finanzierungsoptionen für die zu-
sätzliche Staatsverschuldung durch die Corona-Krise“, 
Gutachten im Auftrag von Haus & Grund, 2020, S.24. 
7 Genannt werden die Zahlen für das Jahr 2019, um 
mögliche Ausreißereffekte in den Zahlen für die 
Corona-Jahre 2020 und 2021 zu vermeiden. Daten für 
die Energie- und Kfz-Steuer nach der amtlichen Steuer-
statistik (destatis). Die Einnahmen aus der Energie-
steuer auf Strom für Elektrofahrzeuge sind bisher ver-
nachlässigbar.  

Kraftstoffe und aus der CO2-Abgabe stark zu-

rückgehen. Zu den Einnahmen werden ande-

rerseits Energiesteuern auf Strom aus der Nut-

zung von Elektrofahrzeugen hinzukommen. 

Der auf die gefahrene Strecke berechnete 

Energiesteuersatz auf Strom führt derzeit je-

doch nur zu etwa 10% des entsprechenden 

Steuersatzes auf die erdölbasierten Kraft-

stoffe Benzin und Diesel (zur Umrechnung 

siehe Tabelle 2 im Anhang). 

2.2 Wie hoch sollen die Straßen-

verkehrsabgaben der Pkw 

sein? 

Angesichts des zu erwartenden Wegfalls von 

Einnahmen aus der Straßennutzung wird sich 

die Politik die Frage stellen, ob dieser Wegfall 

durch Einnahmen aus anderen Quellen oder 

durch Einsparungen kompensiert werden 

kann10 oder ob nach Ersatz gesucht werden 

muss. Seit langem gibt es eine wissenschaftli-

che und politische Diskussion über die Frage 

der angemessenen Höhe der Straßenver-

kehrsabgaben. Hier soll indessen nur die 

Bandbreite der verschiedenen Sichtweisen 

kurz illustriert werden, um zu verdeutlichen, 

dass die finanziellen Ansprüche an die Pkw-

Nutzer:innen auch nach der Antriebswende 

vermutlich nicht sinken werden. 

In dieser Diskussion spielen die Kostenkompo-

nenten, die in Tabelle 1 gelistet sind, eine 

8 Für 2018. Siehe Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages: „Einzelfragen zur Kraftfahrzeug-
steuer“, 2019. 
9 170 Mio. tCO2/a · 25 €/ tCO2 = 4,25 Mrd. €/a, davon 70% 

für Pkw  2,97 Mrd./a 
10 Das gesamte Aufkommen der Straßenverkehrsabga-
ben von den Pkw in Höhe von 35 Mrd. € entspricht etwa 
2,3 % der Einnahmen des öffentlichen Gesamthaushalts 
(alle Gebietskörperschaften und Sozialversicherung).  
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Rolle. Deren Größenordnung wird Schätzun-

gen von einschlägigen Quellen entnommen. 

Sie beziehen sich auf auf Pkw pro Jahr und 

weisen große Bandbreiten auf.11 

Für die Zukunft kann zwar damit gerechnet 

werden, dass infolge der Antriebswende und 

unter der Annahme der Dekarbonisierung der 

Energieerzeugung die emissionsbedingten 

Umweltkosten (Komponente 2c) deutlich sin-

ken werden und dass infolge des assistierten 

und automatisierten Fahrens auch die exter-

nen Unfallkosten (Komponente 2a) langfristig 

abnehmen können. Dennoch werden sicher-

lich einige fahrleistungsabhängige externe 

Kosten, insbesondere die Stau- und Lärmkos-

ten, bestehen bleiben. 

 

 

Tabelle 1: Komponenten volkswirtschaftlicher Kosten der Pkw (pro Jahr). Quellen siehe Anhang 

 Komponente Kosten in Mrd. € 

1 Jährliche Kosten des deutschen Straßennetzes (32 bis 46 Mrd. €) 

abzüglich der Abgaben anderer Kfz als der Pkw (derzeit 19 Mrd. €) 

13 bis 27 

2 Fahrleistungsabhängige externe Kosten der Pkw,  

davon: 

101 bis 147 

a Externe Unfallkosten 37 bis 62 

b Staukosten 37 

c Umweltkosten (Klimagase, Schadstoffe, Lärm sowie Emissio-

nen bei vor- und nachgelagerten Prozessen) 

27 bis 48 

3 Externe Infrastrukturkosten (insbesondere Naturzerschneidung) 7 bis 9 

 

 

 

 

                                                       
11 Alle Zahlenwerte mit ihren Quellen werden im An-
hang erläutert. Es wurden einige wenige, prominente 
Quellen verwendet, die bereits auf unterschiedliche 
Werte kommen und hier kombiniert wurden, so dass 

sich Bandbreiten ergeben. Für die Staukosten findet 
sich in diesen Quellen nur ein Wert, daher keine Band-
breite. 
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Es gibt verschiedene und kontrovers disku-

tierte Sichtweisen zu der Frage, welche dieser 

Komponenten die Pkw-Nutzer:innen tragen 

sollten. Das Spektrum ist folgend aufgeführt, 

ohne dass der Wissenschaftliche Beirat hierzu 

eine Wertung oder Auswahl nahelegen 

möchte: 

A. Straße finanziert Straße: Dies entspricht 

der Komponente 1 und somit 13 bis 27 

Mrd. €.12 

B. User pays and polluter pays principle: 

Dies entspricht der Summe der Kompo-

nenten 1 und 2c und somit 40 bis 75 

Mrd. €.  

C. Gesamter volkswirtschaftlicher Res-

sourcenverbrauch der Pkw, sofern nicht 

schon von den Nutzer:innen getragen: 

Dies entspricht der Summe der Kompo-

nenten 1 bis 3 mit Ausnahme von 2b und 

somit 84 bis 146 Mrd. €. 

D. Durchschnittliche entscheidungsrele-

vante Kosten einer Pkw-Nutzung: Dies 

entspricht der Komponente 2 und somit 

101 bis 147 Mrd. €. 

E. Entscheidungsrelevante Kosten anlas-

ten und Infrastrukturfinanzierung si-

cherstellen: Dies entspricht dem Maxi-

mum der Komponenten 1 und 2 und so-

mit 101 bis 147 Mrd. €.  

Neben diesen Sichtweisen, die alle die volks-

wirtschaftlichen Kosten der Pkw im Fokus ha-

ben, gibt es Überlegungen, dass Straßenver-

kehrsabgaben auch zum allgemeinen Steuer-

aufkommen beitragen sollen, also zur Finan-

zierung ganz anderer Zwecke. Dies entspricht 

                                                       
12 Als Alternative könnte man sich vorstellen, zur aus-
reichenden Finanzierung der Straßen einfach die Lkw-
Maut entsprechend zu erhöhen. Eine einseitige Belas-
tung allein der Lkw widerspricht jedoch ökonomischen 

der finanzwissenschaftlichen Herangehens-

weise, bei der die entscheidungsrelevanten 

Kosten einer Pkw-Nutzung (Komponente 2) 

ebenso wie die allgemeinen Steuern (wie Ein-

kommen- und Mehrwertsteuern) stets mitbe-

rücksichtigt werden: 

F. Im Kontext eines optimalen Abgaben-

systems zur Finanzierung des allgemei-

nen Haushalts wurde in der Literatur ge-

schätzt, dass die Abgaben der Pkw deut-

lich über den heutigen liegen sollten, 

vgl. Anhang. 

Es zeigt sich somit, dass nach den Sichtweisen 

B bis F Abgaben der Pkw heute und in Zukunft 

deutlich über dem derzeitigen Wert von 35 

Mrd. € Euro gefordert werden könnten. Selbst 

nach der Sichtweise A, auf die in den folgen-

den Kapiteln öfters Bezug genommen wird, 

würden die Pkw-Abgaben nicht wesentlich un-

ter dem heutigen Wert liegen und wären nach 

einem Wegfall der Energiesteuer auf Kraft-

stoffe (Aufkommen 28 Mrd. € Euro) nicht 

mehr ausreichend.  

In dieser Stellungnahme geht der Wissen-

schaftliche Beirat pragmatisch davon aus, dass 

das heutige Niveau der Straßenverkehrsabga-

ben auch in Zukunft, wenn die Antriebswende 

abgeschlossen ist, beibehalten werden soll. 

Unter dieser Annahme ist zu entscheiden, in 

welcher Form die zukünftigen Abgaben aus 

dem Straßenverkehr erhoben werden. 

2.3 Die Diskussion zum Steuern-

Gebühren-Mix 

Das aktuelle System der Straßenverkehrsab-

gaben ist in seiner Zusammensetzung aus 

Prinzipien der Effizienz und Anlastungsgerechtigkeit 
und daher auch der EU-Richtlinie zu Mautsystemen (RL 
1999/62/EC, aktuelle Fassung), Artikel 7b und 7e sowie 
Anhang III.   



KOMPENSATION ZUKÜNFTIGER EINNAHMEAUSFÄLLE DES STAATES AUFGRUND DER ANTRIEBSWENDE IM STRAßENVERKEHR 

Seite 11 

Steuern und Gebühren historisch gewachsen. 

Vor der Einführung der Lkw-Maut im Jahr 

2005 wurden Straßeninfrastrukturen vollstän-

dig aus den allgemeinen Haushalten finan-

ziert, besaßen also keine eigene Finanzie-

rungsquelle. Es wurde lediglich ein Anteil von 

50 % des Aufkommens der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe dem Straßenwesen und sonstigen 

verkehrspolitischen Zwecken gewidmet. 

Chronische Unterfinanzierung und daraus fol-

gender Substanzverlust der Straßenverkehrs-

infrastruktur führte um die Jahrtausend-

wende herum zu einer Forderung nach einer 

stärkeren Nutzerfinanzierung13, dessen Prin-

zip auch den Weißbüchern Verkehr der EU von 

2001 und 2011 und folgenden Richtlinien zur 

Erhebung von Straßennutzungsgebühren zu-

grunde liegt.  

In diesem Kontext wurde auch eine Erhöhung 

des Gebührenanteils bei den Straßenver-

kehrsabgaben gefordert, um eine Zweckbin-

dung zu ermöglichen.14 Im Unterschied zu 

Steuern, die grundsätzlich der Finanzierung 

des allgemeinen Haushalts dienen und deren 

Einnahmen sehr flexibel verwendet werden 

können, dienen Gebühren (und Beiträge15) 

der Finanzierung ganz bestimmter öffentli-

cher Ausgaben, aus denen die Gebührenzah-

ler einen besonderen Nutzen ziehen. Dies be-

dingt eine Zweckbindung bei der Verwendung 

der Einnahmen und eine Begrenzung der 

Höhe der Einnahmen durch die Kosten des 

Zwecks. Die Gebühren können jedoch auf eine 

Teilfinanzierung beschränkt werden und so-

mit unterhalb dieser Obergrenze bleiben. 

                                                       
13 Besonders prägnant und prominent formuliert von 
der Pällmann-Kommission 2000. 
14 Siehe insbesondere die Berichte der Pällmann-, 
Daehre- und Bodewig-Kommissionen aus den Jahren 
2000 bis 2013. Der Wissenschaftliche Beirat rückte in 
einer Stellungnahme von 2013 zur kommunalen Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierung von der Idee der reinen 

Im Zuge der Antriebswende wird das gegen-

wärtige Gefüge aus Steuern und Gebühren in 

Bewegung geraten. Wenn nach einem zukünf-

tigen Ersatz für die Energiesteuer auf Kraft-

stoffe gesucht wird, könnte bei der Gelegen-

heit eine Erhöhung des Anteils an zweckge-

bundenen Gebühren diskutiert werden. Dies 

würde neue Fragen zur Ausgestaltung der 

Zweckbindung, zur Festlegung von Einnahme-

obergrenzen und zur Zuordnung von Einnah-

men zu den Gebietskörperschaften aufwer-

fen. Vermutlich werden weiterhin auch nicht 

zweckgebundene Straßenverkehrsabgaben 

als Beitrag zur Finanzierung des allgemeinen 

Haushalts gewünscht sein. Dann muss festge-

legt werden, ob und in welchem Umfang hier-

für besondere Steuern oder bestimmte Teile 

der Gebühreneinnahmen verwendet werden. 

Eine detaillierte Beantwortung dieser Fragen 

kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht 

geleistet werden. Der Wissenschaftliche Bei-

rat empfiehlt, bei der Gestaltung des zukünfti-

gen Systems der Straßenverkehrsabgaben 

hinsichtlich des Steuer-Gebühren-Mixes fol-

gende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

1. Eine angemessene Höhe der Verkehrsinfra-

strukturfinanzierung ist langfristig und ver-

lässlich zu gewährleisten. 

2. Gebühren, die einem bestimmten Teilbe-

reich des Verkehrs (z. B. Bundesfernstra-

ßen) eng gewidmet sind, sollten die Aus-

nahme sein. Sie können dann sinnvoll sein, 

wenn sie mit einer effizienzorientierten, in-

stitutionellen Governance-Form für deren 

Nutzerfinanzierung für die Kommunen ab und empfahl 
eine gemischte Finanzierung aus Gebühren, Steuern, 
föderalen Finanzzuwendungen und Belastungen der 
Nutznießer. 
15 Im Folgenden wird die Spielart Beiträge immer mit-
gedacht, wenn von Gebühren die Rede ist. 
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Verwaltung einhergehen, wie beispiels-

weise mit der Autobahn GmbH intendiert. 

In einem solchen Fall sollten die eng gewid-

meten Gelder relativ knappgehalten wer-

den, um die gewünschten Effizienzanreize 

zu setzen.  

3. Andernfalls sollte der Gebührenzweck breit 

genug gefasst werden, um Flexibilität und 

Effizienzanreize bei der Verwendung der 

Gelder zu schaffen. Die Gebühren sollten 

dann dem Verkehr als Ganzem und nicht 

nur bestimmten Teilbereichen gewidmet 

werden. Zudem könnten Gebühren, die 

durch Umweltschäden des Verkehrs be-

gründet werden, neben dem Verkehr auch 

der Umweltpolitik gewidmet werden (und 

nicht nur spezifischen Umweltmaßnahmen 

an den Verkehrswegen).  

4. Ein angestrebter Steuer-Gebühren-Mix ist 

nicht das einzige Ziel für die Gestaltung der 

zukünftigen Straßenverkehrsabgaben, son-

dern es gibt weitere Zielsetzungen (siehe 

Anfang von Kapitel 4), die zu berücksichti-

gen sind.  

5. Diese weiteren Zielsetzungen aus verkehr-

licher Sicht sollten auch dann Berücksichti-

gung finden, wenn nicht zweckgebundene 

Straßenverkehrsabgaben erhoben werden 

sollen, die der Finanzierung des allgemei-

nen Haushalts dienen. Wenn zum Beispiel 

für eine digitale Maut für Pkw entschieden 

wird, um auch deren Potenziale zur Ver-

kehrslenkung zu nutzen, so könnte es sinn-

voll sein, auch die nicht zweckgebundenen 

Abgaben über dieses System zu erheben.16  

Die Tarifierung von Gebühren kann weiterhin 

flexibel ausgestaltet werden, um „Neben-

ziele“ zu erreichen, solange der Hauptgebüh-

renzweck erfüllt ist und die durch dessen Kos-

ten gegebene Obergrenze eingehalten wird. 

So wird die Lkw-Maut, die der Finanzierung 

der Fernstraßen dient, sehr stark nach Emissi-

ons- und Gewichtsklassen differenziert. Ähn-

lich könnte eine Gebühr zeitlich und räumlich 

in Abhängigkeit von der Stau- oder Lärmsitua-

tion oder anderen Kriterien für die Ver-

kehrslenkung variiert werden.  

 

                                                       
16 Dabei könnte es hilfreich sein, dass Zinskosten in die 
Obergrenze von Gebühreneinnahmen einbezogen wer-
den können, obwohl sie für das Verkehrsressort nicht 
ausgabenwirksam sind. Dieser oft beträchtliche Teil der 

Gebühreneinnahmen könnte (teilweise) an das Finanz-
ressort abgeführt und somit dem allgemeinen Haushalt 
zugeführt werden.  
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3 Antriebs- und Verkehrswende im MIV 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit den zu erwar-

tenden Auswirkungen der angestrebten An-

triebswende sowie der weitergehenden Ver-

kehrswende auf die Einnahmen der öffentli-

chen Haushalte.17 Betrachtet werden sowohl 

der Transformationsprozess als auch das Er-

gebnis der Antriebswende (Abschnitt 3.1) und 

der Verkehrswende (Abschnitt 3.2). In Ab-

schnitt 3.3 wird zudem ein Blick auf mögliche 

Verteilungswirkungen im Transformations-

prozess geworfen. 

Mit „Antriebswende“ ist die beabsichtigte 

Energiewende im Verkehrssektor gemeint, die 

das Ziel hat, mit fossilen Kraftstoffen betrie-

bene Fahrzeuge durch Fahrzeuge mit Elektro-

antrieb oder Antrieben mit regenerativ er-

zeugten Kraftstoffen zu substituieren. Die pa-

rallel verlaufenden Bestrebungen für eine 

weitergehende „Verkehrswende“ zielen auf 

die Senkung der Zahl und der Verkehrsleistung 

der Pkw insgesamt und insbesondere in den 

Städten.  

Nach der jetzt geltenden EU-Regulierung18 

sollen im Jahr 2030 die neu zugelassenen Pkw 

gegenüber 2021 eine um 37,5% reduzierte 

Flottenemission aufweisen, leichte Nutzfahr-

zeuge um 31% und schwere Nutzfahrzeuge 

um 30%, wobei für die ersten beiden Fahr-

                                                       
17 Dabei fokussieren wir auf die relevanten Abgaben des 
Straßenverkehrs, genauer der Pkw, nach der in Kapitel 
2.1 vorgenommenen Abgrenzung. 
18 EU-Verordnungen zur Verminderung der CO2-Emissi-
onen von Straßenfahrzeugen VO (EU) Nr. 631/2019 und 
VO (EU) Nr. 1242/2019 

zeuggruppen auch Vorgaben zum Anteil emis-

sionsfreier und -armer Neufahrzeuge (Pkw: 

35% und leichte Nutzfahrzeuge: 30%) ge-

macht werden. Als Zwischenziel für das Jahr 

2025 ist eine Reduktion von 15% für alle Grup-

pen vorgesehen.  

Nach anfangs zögerlicher Einführung alterna-

tiver Antriebskonzepte durch die deutsche 

Automobilindustrie ist diese nun dabei, diese 

Wende sogar noch weiter zu forcieren. Dies 

wird auch durch die zu erwartenden Heraus-

forderungen mit der Einführung der Euro 7-

Abgasgesetzgebung unterstützt.19 Mehrere 

Fahrzeughersteller gehen sogar von einem 

BEV-Anteil von 70% der Neuwagenverkäufe in 

Europa im Jahre 2030 aus. Zudem ist eine Ver-

schärfung der EU-Regulierung absehbar. Un-

termauert werden diese politischen Bestre-

bungen in Deutschland durch das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom April 2021 

zum Klimaschutzgesetz. Mit dem Koalitions-

vertrag für die Legislaturperiode 2021-2025 

strebt Deutschland nun mindestens 15 Millio-

nen vollelektrisch betriebenen Pkw an, was 

etwa 30% der heute zugelassenen Pkw ent-

spricht. Für die weitere Betrachtung wird die-

ses Ziel zugrunde gelegt. 

Eine beispielhafte Modellrechnung20, wie in 

Abbildung 1 dargestellt, zeigt die notwendige 

19 Die nächste Stufe der europäischen Norm zu den 
Schadstoffemissionsgrenzen, kurz Euro 7, wird gemäß 
aktuellem Diskussionsstand weitere Maßnahmen zur 
Abgasbehandlung nach sich ziehen, die wiederum die 
Verbrennungsmotoren erheblich verteuern können. 
20 Die Modellannahmen und Parameter werden im An-
hang beschrieben. 
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Veränderung des Neuwagenmarktes, um im 

Bestand auf den Zielwert zu kommen.  

Abbildung 2 zeigt die durch die Veränderung 

der Fahrzeugflotten bewirkte Einnahmeent-

wicklung aus den relevanten Abgaben der Pkw 

unter vereinfachenden Annahmen.21 Für de-

ren Berechnung wird im Folgenden ein Szena-

rio angenommen, bei dem die Pkw-Fahrleis-

tung auf dem Niveau von 2017 bis 2019 als Re-

ferenz herangezogen und zur Vereinfachung 

als konstant angenommen wird. Diese An-

nahme berücksichtigt somit nicht den in den 

Jahren vor 2017 beobachteten Trend von ca. 

1% pro Jahr mehr Fahrleistung. Dieser Trend 

kann in Zukunft wieder auftreten, wenn die 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vo-

rüber sind. Allerdings ist dieser Anstieg ver-

kehrspolitisch nicht gewünscht. Im Gegenteil 

wird angestrebt, die Fahrleistungen im moto-

risierten Individualverkehr zu senken, was in 

Abschnitt 3.3 diskutiert wird. 

Ab etwa 2035 könnte die Hälfte der Fahrzeuge 

batterieelektrisch unterwegs sein. Bis dahin 

steht der BEV-Nutzergruppe die Mehrheit der 

Energiesteuer auf Kraftstoffe zahlenden Pkw-

Nutzergruppe gegenüber, die nun erheblich 

geschrumpft ist und vielfach mit gegenüber 

der ersten Gruppe wertminderen Fahrzeugen 

unterwegs ist. 

 

 

 

Abbildung 1:  Mögliche Markt- und Bestandsentwicklung der Antriebsarten für Pkw für ein Szenario mit 30% BEV 
im Jahr 2030. Die BEV im Bestand ergeben sich aus den BEV-Marktanteilen. 

                                                       
21 Insbesondere wird angenommen, dass die genannten 
Regelungen, die Besteuerungssätze und auch die Fahr-
zeugnutzungen konstant bleiben. Es gibt viele denkbare 
Einflussfaktoren, die diese Annahmen verletzen kön-
nen: Änderungen der Fahrleistung pro Fahrzeug, der 

Verteilung der Fahrzeuge auf Einkommensgruppen, auf 
Regionen, städtisch oder ländlich geprägte Gebiete 
usw., doch ist es schwer, hierüber belastbare Vorhersa-
gen zu treffen. 
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Abbildung 2:  Entwicklung der jährlichen Steuereinnahmen für die Energiesteuern und die CO2-Abgabe für das in 
Abbildung 1 dargestellte Szenario mit 30% BEV im Jahr 2030.  

 

3.1 Auswirkungen der Antriebs-

wende auf das Aufkommen 

von Energiesteuer und CO2-

Abgabe 

Wenn die Antriebswende vorankommt, lässt 

sich absehen, dass das Aufkommen der Ener-

giesteuer aus dem Bereich des Straßenver-

kehrs deutlich abnehmen wird, da batterie-

elektrische Fahrzeuge bei gleicher Fahrleis-

tung nur zu ungefähr 9 bis 13 % zur Energie-

steuer beitragen22. Bei vollständiger Substitu-

tion der ICEV durch BEV ergibt sich somit nur 

noch ein entsprechend kleiner Anteil der 

heute 28 Mrd. €/a an Energiesteuereinnah-

men von Pkw, etwa 3 bis 4 Mrd. €/a. Dieser 

                                                       
22 Bei Annahmen von 20 kWh/100 km bzw. 28 kWh/100 
km streckenbezogenen mittleren Energiebedarfs pro 
Strecke; vgl. Tabelle 2 im Anhang. 

Steuerbeitrag fällt dann beim Stromsektor an, 

weshalb offen ist, ob er später zur Straßenver-

kehrsinfrastrukturfinanzierung beitragen 

wird. Für die folgenden Betrachtungen wer-

den Energiesteuereinnahmen von Elektro-

fahrzeugen trotzdem berücksichtigt, ebenso 

wie die vollständigen Einnahmen der Kraft-

stoffsteuer (nicht nur die 50% dem Verkehr 

gewidmeten Einnahmen), weshalb von einer 

Einnahmenlücke von etwa 24,4 bis 25,4 Mrd. 

€/a bei 100% Substitution auszugehen ist. Für 

die weitere Betrachtung wird ein Fehlbetrag 

von 25 Mrd. €/a angesetzt. Umgerechnet auf 

die Zahl der zugelassenen Pkw sind das rund 

530 €/a pro Pkw. Bei einer Umrechung auf die 

Fahrleistung ergibt sich ein Wert von 

3,9 ct/km. 
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3.2 Zeitliche Entwicklung der An-

triebswende 

Da die Transformation über den Markt erfolgt, 

kommt die Wirkung im Bestand erst verzögert 

an (vgl. Abbildung 1 mit den dort genannten 

Annahmen23). So kann daraus abgeschätzt 

werden, dass schon 2027 etwa 15 bis 20% der 

Pkw-Einnahmen wegfallen, etwa halb so viel 

wie heute die Lkw-Maut einbringt. Um das 

Jahr 2040 herum wird die Einnahmenlücke 

etwa 70% betragen. Somit ergibt sich dann ein 

Fehlbetrag von etwa 17,5 Mrd. €/a.  

Die Einnahmenausfälle bei der Energiesteuer 

werden anfangs noch kompensiert durch die 

seit 2021 erhobenen und bis 2025 steigenden 

CO2-Abgaben auf fossile Kraftstoffe mit einem 

Aufkommen von etwa 5 bis 6 Mrd. € in den 

Jahren 2025 und 2026. Die Einnahmen aus 

beiden Steuern werden sogar steigen, bis der 

Bestandsanteil24 der Elektro-Pkw etwa 25% 

erreicht hat, im Modell wäre das im Jahr 2028. 

Danach sinken sie jedoch (vgl. Abbildung 2). 

Eine Verwendung der Einnahmen aus der CO2-

Abgabe für die Straßeninfrastruktur wird im 

argumentativen und damit auch politischen 

Konflikt zu den mit der Erhebung der Abgabe 

beabsichtigten Zielen des Klimaschutzes ste-

hen. Unstrittig wird sicherlich die Verwendung 

der Mittel aus der CO2-Abgabe zum Ausbau 

der Ladeinfrastruktur sein, die einen öffentli-

chen Finanzbedarf in der Größenordnung von 

1 Mrd. €/a haben wird, wenn jährlich 1,5 bis 2 

Mio. neue Elektro-Pkw (nur BEV) im Bestand 

hinzukommen und eine zusätzliche Ladeinfra-

struktur benötigen. 

Eine mögliche Erhöhung der Abgaben für CO2 

aus fossilem Kraftstoff über den ab 2026 ge-

planten Deckel von 60 €/tCO2 hinaus würde 

                                                       
23 So wird eine Konstanz der Fahrleistungen angenom-
men und somit noch kein zusätzlicher Effekt einer Ver-
kehrswende mit einer Verringerung der Fahrleistung. 
24 An dieser Stelle ist eigentlich der Anteil an der Fahr-
leistung gemeint; diese wird hier mangels anderer An-
haltspunkte kurzerhand mit dem Anteil der zugelasse-
nen Pkw gleichgesetzt. 

kurzzeitig die Einnahmesituation verbessern, 

danach aber die Zahl der ICEV noch stärker 

sinken lassen. Realistischerweise werden die 

Einnahmen aus der CO2-Abgabe wieder sin-

ken, wenn eine deutliche Senkung der CO2-

Emissionen gelingt. 

Mögliche Ölpreissenkungen durch den prog-

nostizierten Nachfragerückgang oder Ölpreis-

steigerungen aufgrund von Angebotsbegren-

zungen25 können Einfluss auf die Gestaltung 

der Kraftstoffsteuer und die Marktentwick-

lung nehmen und somit die Steuereinnahmen 

während des Transformationsprozesses be-

einflussen. Natürlich hängt der Ölpreis von et-

lichen weiteren Faktoren im internationalen 

Kontext ab. Aufgrund der hohen Unsicherhei-

ten werden diese wie auch viele andere denk-

bare Zukunftsszenarien nicht berücksichtigt. 

Lediglich auf die möglichen Effekte einer Ver-

kehrswende soll ein kurzer Blick geworfen 

werden. 

3.3 Zusätzliche Effekte einer Ver-

kehrswende  

Die Verkehrswende adressiert den Rückgang 

des gesamten motorisierten Individualver-

kehrs. Damit sollen sowohl die Zahl der Pkw, 

die mit den Pkw zurückgelegten Wege als 

auch die mit ihnen erzielte Fahrleistung signi-

fikant sinken, wobei die Maßnahmen zur Sen-

kung vermutlich auch die Aufteilung der An-

triebsarten beeinflussen werden, beispiels-

weise durch eine Aussperrung von ICEV aus In-

nenstadtbereichen bei gleichzeitiger Erlaubnis 

für BEV. Auch eine Erhöhung der CO2-Abgabe 

über den aktuellen Plan hinaus wird eine, 

25 Zum Beispiel als Auswirkung von Urteilen wie der 
vom Bezirksgericht Den Haag am 26.5.2021 gegen Shell 
erwirkten Auflage, den Ausstoß von CO2 bis 2030 um 
netto 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken.  
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wenn auch überschaubare Verschiebung des 

Modal Splits bewirken. 

Solche Maßnahmen könnten zu einem mode-

raten Vorziehen des Erreichens eines Bestan-

danteils von 30 % für BEV um etwa ein Jahr 

führen, aber danach zu einer erheblich stärke-

ren Absenkung des Kraftstoffverbrauchs aus 

fossilen Quellen, was klimapolitisch ja auch er-

wünscht ist. Dies wird den Einnahmenausfall 

bei der Energiesteuer beschleunigen und ver-

mutlich Einnahmenanteile von der Energie-

steuer zur CO2-Abgabe verschieben. Wenn der 

gesamte Kfz-Bestand sinkt, gehen zudem auch 

die Einnahmen aus der Kfz-Steuer zurück. 

Ohne alle plausiblen Szenarien einer mögli-

chen Verkehrswende zu diskutieren, lässt sich 

ableiten, dass die Einnahmen aus der Energie-

steuer und der CO2-Abgabe mit der Verkehrs-

wende noch schneller und stärker abnehmen 

werden als im Fall einer reinen Antriebswende 

unter der Annahme konstanter Pkw-Fahrleis-

tungen. Da die Kosten für die Straßenver-

kehrsinfrastruktur nur schwach von der Nut-

zung der vorhandenen Fahrzeuge abhängen, 

kann keine relevante Entlastung bei den Infra-

strukturkosten gegengerechnet werden. 

3.4 Potenzielle gesellschaftliche 

Konflikte in der Transformati-

onsphase  

Neben der fiskalischen Wirkung sieht der Wis-

senschaftliche Beirat auch das Risiko von 

kontroversen gesellschaftlichen Diskussionen 

im Zusammenhang mit der Akzeptanz des Fi-

nanzierungsmodells. Zum einen verteuert sich 

                                                       
26 Hier wird bewusst eine Schwarz-Weiß-Vereinfachung 
angenommen, da nur schwer abzuschätzen ist, wie 
groß der Anteil der Fahrzeugnutzergruppe ist, der so-
wohl emissionsfreie/emissionsarme als auch her-
kömmliche Pkw nutzt. Ebenso werden Plugin-Hybride 

mittelfristig entlang des diskutierten Szena-

rios der motorisierte Individualverkehr gene-

rell und nicht nur der ICEV über die CO2-Ab-

gabe. Grund dafür sind die für BEV gegenüber 

von ICEV höheren Anschaffungskosten, ohne 

dass die Energiekosten für BEV wesentlich 

niedriger sind.  Sie mögen daher oft nicht den 

Anschaffungsnachteil kompensieren, wenn 

auch Annahmen zur Kostenentwicklung von 

Neufahrzeugen, des mittleren Ladepreises 

von elektrischer Energie und der Kraftstoff-

preise mit aktuell großen Unsicherheiten be-

haftet sind.  

Zum anderen kann eine wahrnehmbare 

Schieflage bei der angestrebten solidarischen 

Finanzierung der Straßeninfrastruktur auftre-

ten: Die BEV-Nutzergruppe genießt derzeit 

noch den Ruf gesellschaftlich fortschriftlicher, 

ökologisch bewusster Pioniere, deren Steuer-

privileg dadurch begründbar ist, dass sie sich 

für die neuen Fahrzeuge finanziell stärker en-

gagieren und noch manchen praktischen 

Nachteil (z. B. Ladeaufwand) in Kauf nehmen. 

Bei einem signifikanten Anteil (z. B. von 25% 

im Bestand) mag diese Stimmung allerdings 

kippen: Die verbleibende Nutzergruppe kon-

ventioneller Fahrzeuge26 wird erkennen, dass 

nur sie Energie- und Kfz-Steuer in relevanter 

Höhe bezahlen, während eine nun breit sicht-

bare Bevölkerungsgruppe kaum etwas bei-

trägt. Zudem entstehen Kosten für den weite-

ren Ausbau der Ladeinfrastruktur, die dann 

aus anderen Töpfen zu finanzieren ist; hier 

könnte die CO2-Abgabe auf fossile Kraftstoffe 

beitragen, die ebenfalls von den ICEV-Nut-

zer:innen aufgebracht wird. Auch wenn Kos-

tenunterschiede bei der Betriebsenergie für 

die Fahrzeugnutzung vernachlässigbar auf die 

nicht betrachtet, da es von der Aufteilung der Antriebs-
nutzung abhängt, inwieweit sich die Nutzergruppe zur 
Elektromobilität bekennt. 
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Gesamtkosten eines Pkw wirken, mag hieraus 

ein steigendes Ungerechtigkeitsempfinden re-

sultieren.  

Das Gefühl der Ungerechtigkeit wird vermut-

lich dadurch verstärkt, dass der BEV-Besitz bis 

auf Weiteres positiv mit dem Haushaltsein-

kommen korreliert. Elektroautos sind zu-

nächst weitgehend nur als Neuwagen erhält-

lich und in Haushalten mit mehreren Pkw und 

eigenem Abstellplatz mit Ladepunkt günstiger 

einsetzbar als anderswo. Somit werden es vor 

allem wohlhabende Bevölkerungsschichten 

sein, die Elektrofahrzeuge nachfragen, in den 

Genuss der Förderung kommen und von der 

Abgabenlast befreit sind.27 

Die Entwicklung dieser unterschiedlich ausge-

richteten Nutzergruppen bietet viel Potenzial 

für gesellschaftliche Spannungen, die zu er-

heblichen Herausforderungen für die Politik 

werden können. Die politische Sprengkraft 

dieser Verteilungsdiskussion wird auf Dauer 

nachlassen, wenn tatsächlich eine Mehrzahl 

der Verkehrsteilnehmenden emissionsfreie o-

der -arme Pkw benutzt und sich auch entspre-

chende Gebrauchtwagenmärkte entwickeln 

werden. Das Verteilungsproblem ist daher in 

erster Linie ein Thema der Transformations-

phase, also etwa bis zur Mitte der 2030er 

Jahre. 

3.5 Zwischenfazit 

Die Schlussfolgerung dieser Vorausschau: Das 

aktuelle System zur Straßeninfrastrukturfi-

nanzierung hat unter den genannten Prämis-

sen keine Zukunft. Sollten die Steuerausfälle 

                                                       
27 Siehe zum Beispiel Giacomini, Gieschen, Jung, Mi-
tusch, Vorholt und Wisotzky: „Rahmenbedingungen 
und Markt – Elektromobilität vor Ort und im internati-
onalen Vergleich“, 2019, im Auftrag der NOW, Kapitel 
2. Auch Li, Liu und Jia: „Ownership and Usage Analysis 

nicht einfach langfristig hingenommen wer-

den, muss eine neue Basis für Einnahmen aus 

dem Pkw-Sektor entwickelt werden, während 

gleichzeitig der Transformationsprozess zu ge-

stalten ist. Da kurzfristig wirksame Maßnah-

men wie die Änderung von Besteuerungssät-

zen keine langfristige Verbesserung verspre-

chen, sind systemische Ansätze zu entwickeln, 

die aber wiederum nicht kurzfristig umsetzbar 

sind. Deshalb sollten rechtzeitig in diesem 

Jahrzehnt geeignete Konzepte entwickelt wer-

den, um diese rechtzeitig implementieren zu 

können.  

of Alternative Fuel Vehicles in the United States with 
the 2017 National Household Travel Survey Data“, Sus-
tainability 2019, und andere. Im Übrigen sei auf die de-
gressive Wirkung aller Verbrauchssteuern für Güter des 
täglichen Bedarfs hingewiesen. 
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4 Optionen der zukünftigen Pkw-Abgabenerhebung 

 

 

Während das vorige Kapitel zeigte, dass im 

Zuge der Antriebswende die Staatseinnahmen 

aus der Energiesteuer auf Kraftstoffe sowie 

aus der CO2-Abgabe weitgehend wegbrechen 

werden, wurde bereits in Kapitel 2 verdeut-

licht, dass Politik und Gesellschaft dann ver-

mutlich nach alternativen Einnahmequellen 

von den Pkw suchen werden. Im Folgenden 

wird vereinfachend davon ausgegangen, dass 

dieselbe Einnahmenhöhe wie heute auch in 

Zukunft verlangt wird, so dass um 2040 ein 

Einnahmenverlust in Höhe von etwa 17 Mrd. € 

und später in Höhe von etwa 25 Mrd. € durch 

andere Abgaben auf Pkw zu kompensieren 

sein wird.  

In diesem Kapitel werden mögliche Alternati-

ven diskutiert, die dies einzeln oder in Kombi-

nation leisten können. Um deren Größenord-

nungen zu illustrieren, wird jeweils ein Finan-

zierungsbedarf von 25 Mrd. € nach vollständi-

ger Transformation zugrunde gelegt, also bei 

100% Pkw als BEV im Bestand. Für die Diskus-

sion der Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Abgaben werden folgende Zielsetzungen her-

angezogen.28  

Die volkswirtschaftliche Effizienz als überge-

ordnetes Ziel erfordert Lenkungswirkungen 

hinsichtlich verbleibender externer Effekte, 

sowohl bei der Pkw-Nutzung als auch bei der 

Kaufentscheidung. Sodann sind die Erhe-

bungskosten einer Abgabe sowie Manipulati-

                                                       
28 Die Zielsetzungen stehen in Zusammenhang mit den 
in Kapitel 2 genannten Sichtweisen zur Bestimmung der 

onsprobleme und Kosten zu deren Minimie-

rung ebenso zu berücksichtigen wie Daten-

schutzprobleme bei der Erhebung und Risiken 

aus politischen Widerständen. Zur Sicherung 

des Erhalts der Straßeninfrastruktur sollte es 

möglich sein, wenigstens einen Teil der Ein-

nahmen diesem Zweck verlässlich widmen zu 

können. Für den Fall, dass sich die Anforde-

rungen in der Zukunft ändern, sollten die Ab-

gaben flexibel gestaltbar sein. 

Zunächst richtet sich der Blick auf den Zustand 

nach weitgehendem Abschluss der Antriebs-

wende.  

4.1 Fahrstromsteuer  

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe besitzt vor 

allem zwei Vorzüge: 

• Sie besteuert die Energienutzung und da-

mit implizit die Fahrzeugnutzung und den 

spezifischen Energiebedarf, der wiederum 

wesentlich durch Fahrzeuggröße 

und -masse bestimmt wird. Somit erfüllt sie 

inhärent zwei Lenkungsfunktionen. 

• Sie ist einfach, manipulationssicher und 

anonym zu erheben, also mit geringen 

Transaktionskosten belegt und verursacht 

keine Datenschutzherausforderungen. 

Daher ist naheliegend, zur Kompensation des 

Rückgangs der Einnahmen aus der Energie-

steuer auf Kraftstoffe Konzepte mit gleichen 

Eigenschaften zu suchen. 

Höhe der Pkw-Abgaben und den Überlegungen zum 
Steuer-Gebühren-Mix.  
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Die analoge Übertragung auf Elektrofahr-

zeuge wäre eine Besteuerung der aufgenom-

menen elektrischen Energie. Für eine Besteu-

erung von Elektro-Pkw, die die gleichen Ein-

nahmen wie die jetzige Steuer auf Kraftstoffe 

generiert, müssten statt bisher 2,06 ct etwa 

16 bis 20 ct/kWh29 für die genutzte Energie er-

hoben werden, womit die Energiekosten für 

die Fahrt auch auf ein zu 1,60 bis 1,70 €/l Ben-

zin vergleichbares Niveau angehoben würden. 
30 

Eine Erhöhung der allgemeinen Steuer für 

elektrische Energie um ca. 14 bis 18 ct/ (also 

auch für Haushaltsstrom, dessen Preis 2021 

bei 32 ct/kWh lag) ist aus Sicht des Wissen-

schaftliche Beirats nicht zu erwarten und aus 

vielen Gründen nicht zu empfehlen. Die Erhö-

hung der Stromsteuer müsste daher selektiv 

nur für die Fahrzeugnutzung erfolgen. Dies 

wäre auch an sich nicht ungewöhnlich, son-

dern ähnlich zur differenzierten Besteuerung 

von Diesel und Heizöl, wirft aber im Fall des 

Stroms neue Probleme auf.  

Grundsätzlich sind zwei Methoden der Erhe-

bung einer Fahrstromsteuer denkbar: eine Er-

hebung bei der Ladeinfrastruktur sowie eine 

Erhebung im Fahrzeug. 

Bei einer Erhebung am stationären Lade-

punkt könnte die Abgabe mit der Stromab-

rechnung erfolgen. Erforderlich ist dafür, dass 

der Pkw-spezifische Ladevorgang elektronisch 

als solcher erfasst wird, z. B. durch einen digi-

talen Energiemanager. Hiermit könnte die Er-

hebung mit einer Tarifierung erfolgen, wie sie 

heute bei der Kraftstoffbesteuerung vorgege-

ben wird. Da für die Erhebung keine fahrzeug-

spezifischen Daten hinterlassen werden müs-

sen, sind die Datenschutzherausforderungen 

                                                       
29 Siehe Tabelle 2 im Anhang. 

gering. Allerdings erfordert eine solche statio-

näre Erfassung, dass alle Umgehungsmöglich-

keiten, wie z. B. die Ladung über Haushalts-

stromsteckdosen oder aus Geräten zur priva-

ten Stromerzeugung, ausgeschlossen werden. 

Technisch wäre eine solche Sperre realisier-

bar, aber sie wäre schwer gegen Manipulatio-

nen zu sichern. Sie verlangt auch, dass zumin-

dest europaweit die Lademöglichkeit durch 

eine solche Sperre nicht blockiert ist, was die 

technischen Anforderungen an die Manipula-

tionssicherheit nochmals erhöht. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass zukünftig die Batterien 

der Elektrofahrzeuge als flexible Stromspei-

cher für das Stromnetz eingesetzt werden sol-

len. Daher erscheint es als nicht realistisch, ein 

solches Konzept unter den Randbedingungen 

eines hohen Manipulationsschutzes ökono-

misch umsetzen zu können. 

Auch die fahrzeuggebundene Erhebung einer 

Fahrstromsteuer ist technisch realisierbar. Es 

müsste jedoch ein separates Erhebungssys-

tem für diese Steuer aufgebaut werden, mit 

entsprechenden Entwicklungs- und Transakti-

onskosten. Ähnlich wie bei den Hausstrom-

rechnungen könnte eine monatliche Ab-

schlagszahlung mit einer nachträglichen ge-

nauen Abrechnung kombiniert werden. Diese 

Transaktionen sind an einen persönlichen Ge-

genstand gebunden und haben daher beson-

ders hohe Datenschutzanforderungen zu er-

füllen. Weiterhin erscheint eine länderspezifi-

sche Tarifierung und Abgabe nur mit einem 

europaweiten Erhebungsdienst ohne größere 

Schwierigkeiten lösbar. Ohne eine solche län-

derübergreifende Erhebungsstruktur sind 

Verlagerungseffekte der Fahrzeugzulassung 

zu befürchten, wenn ein Nachbarland niedri-

gere Abgaben erhebt. Statt die Abgaben an 

das Land der Ladestation abzuführen, würden 

30 Preisbasis Jahr 2021. 
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sie dem Land des Abgabenerhebungssystems 

zugutekommen. 

Neben den erforderlichen Harmonisierungs-

anforderungen bestehen auch bei der fahr-

zeuggebundenen Erhebung hohe Anforderun-

gen an die Manipulationssicherheit. Wegen 

des großen Finanzvolumens entsteht damit 

ein potenzieller Markt für illegale Manipulati-

onswerkzeuge. Um diesem effektiv zu begeg-

nen, stellen sich hohe Anforderungen an die 

technische Umsetzung und Verfolgung.  

Beiden Optionen für die Erhebung einer Fahr-

stromsteuer gemeinsam ist der zeitliche Ein-

führungsdruck für die technischen Randbedin-

gungen, sei es von der Ladeinfrastruktur- oder 

sei es von der Fahrzeugseite her, damit nicht 

zu viele Ausnahmen wegen fehlender techno-

logischer Basis gemacht werden müssen.  

4.2 Ausbau der Kfz-Steuer  

Es besteht die Option, den Einnahmenausfall 

bei der Energiesteuer durch entsprechende 

Erhöhung der Kfz-Steuer zu kompensieren. 

Legt man die heutigen erzielten Einnahmen 

aus der Pkw-Energiesteuer in Höhe von 

28 Mrd. €/a auf ein Fahrzeug um, kommen im 

Jahr etwa 600 €/Pkw zusammen, rechnet man 

die heutige Energiesteuer für BEV gegen, so 

sind es die 25 Mrd. €/a und entsprechend 

jährlich etwa 530 €/Pkw31, die dann als Kfz-

Steuer zusätzlich erhoben werden müssten. 

Dies entspricht fast einer Vervierfachung der 

Kfz-Steuer auf dann 730 €/Pkw32, so dass 

diese fix zu entrichtende Steuer ca. 15 % der 

heutigen jährlichen privaten Kosten eines Pkw 

ausmachen würde. Für Haushalte mit gerin-

gem Einkommen, die relativ wenig fahren, 

                                                       
31  25 Mrd. €/a ÷ 47 Mio. Pkw  530 €/(Pkw·a) 

könnte dies die Haltung eines Autos unwirt-

schaftlich oder auch unerschwinglich machen.  

Da die Erhebungsstruktur für die Kfz-Steuer 

besteht, sind nur geringe Erhebungsmehrkos-

ten zu erwarten, womit der Vorteil der effi-

zienten Erhebung zum Tragen kommt. Schon 

heute differenziert die Kfz-Steuer nach ver-

schiedenen Kriterien (Schadstoffklassen oder 

Antriebskonzepten). Somit kann die Maß-

nahme politisch gewünschte Lenkungen er-

möglichen. Allerdings kann damit nur die 

Wahl, ob ein Fahrzeug und welches gehalten 

wird, nicht aber die Nutzung dieses Fahrzeugs 

gelenkt werden. Im Sinne der Vermeidung von 

wenig genutzten Fahrzeugen, die Parkraum 

belegen, erscheint diese Maßnahme geeignet. 

Auch werden Sharing-Möglichkeiten wirt-

schaftlich unterstützt. Da diese Maßnahmen 

zu einer moderaten Abnahme der Fahrzeug-

anzahl führen wird, muss diese Abnahme bei 

der Festlegung des Steuersatzes antizipiert 

und „eingepreist“ werden (bei einer Abnahme 

der Fahrzeuganzahl von etwa 15% müsste die 

Kfz-Steuer um weitere 120 €/Pkw steigen). 

Durch die hohe Flexibilität der Steuerdifferen-

zierung lassen sich in der organisatorischen 

Umsetzung Übergangsszenarien entwerfen, 

bei denen der Energiesteueranteil herkömm-

licher Kraftstoffe schrittweise in eine „Kfz-

Steuer-Plus“ verschoben und der bisherige 

Kraftstoffpreisaufschlag sukzessive durch die 

CO2-Abgabe aufgebraucht wird. Somit kann 

frühzeitig eine Balance der Lasten für die Hal-

ter von BEV und von ICEV erreicht werden, wie 

in Kapitel 5 weiter erläutert wird. Eine zusätz-

liche sozialpolitisch motivierte Erhebungsdif-

ferenzierung wäre ferner dadurch möglich, 

dass auch die Fahrzeugklasse berücksichtigt 

32 (25 Mrd. €/a + 9,4 Mrd. €/a) ÷ 47 Mio. Pkw  730 
€/(Pkw·a) 
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wird (ähnlich der früheren Differenzierung 

nach Hubraum). 

Auch bei Nutzung dieser Gestaltungsoptionen 

bliebe die grundsätzliche Einfachheit der bis-

herigen Kfz-Steuer erhalten. Theoretisch wäre 

darüber hinaus denkbar, bei der Kfz-Steuer 

auch die Fahrleistung zu berücksichtigen. So 

ließe sich die Steuer ähnlich der Abrechnung 

von Strom- und Gaskosten retrospektiv erhe-

ben, beispielsweise mit Abgleich der Fahrleis-

tung bei jeder Hauptuntersuchung. Allerdings 

würde eine solche veränderte Erhebungsform 

zu deutlich höheren Erhebungskosten führen 

und einen beträchtlichen Anreiz für Manipula-

tionen des Tachometers bieten, so dass diese 

Variante als nicht realisierbar angesehen wird, 

wie ein Blick auf die immer noch gängige Ta-

chomanipulation von Gebrauchtwagen deut-

lich macht. Somit bleibt als wesentlicher 

Nachteil dieses Instruments die fehlende nut-

zungsabhängige Belastung. Dazu kommt der 

Nachteil, dass eine Ausdehnung auf nicht in 

Deutschland gemeldete Fahrzeuge vom Kon-

zept her nicht möglich ist, womit die Diskus-

sion um eine „Ausländer-Maut“ erneut ange-

worfen wird. 

Für verwandte fahrzeugbezogene Steuern, 

wie z. B. bei Neuzulassung oder bei Ummel-

dungen, die sich in anderen Ländern finden 

lassen, wird in der langen Frist kein Vorteil für 

den Einnahmeverlustausgleich gesehen, da 

weder die Lenkungswirkung verbessert wird 

noch die Erhebungskosten geringer einge-

schätzt werden.33  

                                                       
33 Denkbare Ausnahmen in der mittleren Frist des 
Transformationsprozesses werden in Kapitel 5 ange-
sprochen.  

4.3 Statische Gebühren (Vignet-

ten) 

Der Einnahmeausfall lässt sich auch durch 

eine Vignetten-Maut, wie sie in der Schweiz 

und Österreich seit langem praktiziert wird, 

kompensieren. Dabei kann eine Vignette für 

die Nutzung aller Straßen, nicht nur der Bun-

desfernstraßen, in Erwägung gezogen wer-

den. 

In der Lenkungswirkung für Inländer ist die 

Vignette ähnlich gering wie eine Kfz-Steuer 

einzuschätzen. Dafür überträgt sich auch der 

Vorteil der geringen Erhebungskosten von der 

Kfz-Steuer auf die Vignette, da diese für Inlän-

der zusammen mit der Kfz-Steuer in einem Akt 

erhoben werden könnte, wie es in den Planun-

gen für die 2019 gescheiterte Pkw-Vignette 

für die Nutzung von Bundesfernstraßen vorge-

sehen war. 

Der Vorteil einer Vignette im Vergleich zur Kfz-

Steuer besteht darin, dass sie zusätzlich den 

Besucher- und Transitverkehr an der Last be-

teiligt. Problematisch wird dies jedoch in 

Grenzregionen, wenn durch wirtschaftlich 

spürbare Zusatzkosten der Grenzverkehr be-

hindert wird. Außerdem ist das Gerechtig-

keitsempfinden gestört, wenn grenznah an-

sässige Personen für zwei oder mehr Nationen 

die Verkehrsinfrastruktur zu bezahlen haben. 

Damit begrenzt sich die Höhe dieses Beitrags 

zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung auf 

Werte, die eine Kompensation der Minderein-

nahmen aus der Energiesteuer nicht möglich 

erscheinen lassen. Sie kann daher ein ergän-

zendes Finanzierungsinstrument sein, mehr 

aber nicht.  
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Denkbar wären zwar Erstattungsmodelle in 

grenznahen Regionen, wie auch möglicher-

weise nach sozialpolitischen Kriterien (und 

diese könnten auch für die Kfz-Steuer einge-

setzt werden). Der damit verbundene Prü-

fungsaufwand würde jedoch die Transaktions-

kosten steigen lassen, ohne die Gefahr des 

Missbrauchs ganz ausräumen zu können. 

Gerade für die Übergangsphase in eine nut-

zungsabhängige Abgabenerhebung erscheint 

das Mittel der Vignette geeignet.34 Es besteht 

aber die Gefahr, dass mit dem Kauf der Vig-

nette ein ungewünschtes Flatrate-Verhalten 

induziert wird. Deshalb sollte sie nicht als Mit-

tel missbraucht werden können, um höhere 

nutzungsabhängige Abgaben zu umgehen. 

4.4 Nutzungsabhängige Abgaben  

Die Lkw-Maut hat sich mittlerweile etabliert 

und zeigt den Weg auf, wie diese auf Pkw 

übertragen werden könnte: Für ausgewählte 

Straßenklassen und abhängig von Gewichts-

angaben, Zahl der Achsen und Schadstoff-

klasse werden Gebühren streckenproportio-

nal erhoben (aktuell von 7,9 bis 26,0 ct/km auf 

Bundesstraßen und Autobahnen) im Mittel ca. 

19 ct/km35. Damit wurde eine neue Einnah-

mensäule für die Straßenverkehrsinfrastruk-

turfinanzierung geschaffen. Die aktuelle Höhe 

der Erhebungskosten von etwa 600 Mio. €/a36 

wird kontrovers diskutiert; bei 7,5 Mrd. €/a 

Bruttoeinnahmen ist das ein Overhead von 

fast 9 % und abgeschätzt etwa 1,5 ct/km.37 

                                                       
34 Nach der im Februar 2022 beschlossenen Änderung 
der EU-Richtlinie zu Mautsystemen (ursprünglich RL 
1999/62/EC) dürfen Vignetten und nutzungsabhängige 
Abgaben jedoch nicht mehr gleichzeitig für dieselben 
Fahrzeuge und Straßen erhoben werden.  
35 Fahrleistungen mautpflichtiger Fahrzeuge ca. 40 Mrd. 
km/a, Brutto-Einnahmen: 7,5 Mrd.€/a, Mittlere Maut-
gebühr Lkw =7,5 Mrd. €/40 Mrd. km = 18,75 ct/km. 
36 Quelle: Wegekostenrechnung vom Dezember 2021, 
S. 83. 

Als Finanzierungsbedarf zur Kompensation 

der Energiesteuer auf Kraftstoffe werden 

3,9 ct/km im Mittel pro Pkw-Kilometer be-

rechnet38. Ein zusätzlicher Aufschlag von 1,5 

ct/km würde somit zu fast 40 % Transaktions-

kosten führen, und in Summe für alle Pkw 

(über 9,6 Mrd. €/a) annähernd so viel kosten, 

wie heute aus der Kfz-Steuer erlöst wird. Eine 

Ausweitung des Maut-Systems unter heutigen 

Bedingungen scheidet wegen solcher unver-

hältnismäßiger Transaktionskosten wohl aus. 

Zwar gab es seit der Entwicklung der ersten 

Lkw-Maut beträchtlichen technischen Fort-

schritt, doch stellt eine digitale Maut für das 

gesamte Straßennetz auch sehr hohe zusätzli-

che Anforderungen, insbesondere in städti-

schen Räumen mit dichtem Straßennetz und 

vielen Abschattungseffekten39. Sollte sich 

dennoch ein vergleichbar leistungsfähiges 

Mautsystem mit um eine Größenordnung ge-

ringeren Erhebungskosten realisieren lassen, 

wäre dies auch aus finanzieller Sicht eine rele-

vante Option.  

Ein flexibel tarifiertes, nutzungsabhängiges 

Mautsystem besitzt zudem ein hohes Len-

kungspotenzial, wodurch sich volkswirtschaft-

licher Nutzen wie Stauvermeidung und Reduk-

tion der Belastungen durch den Straßenver-

kehr erreichen lässt. Der Mehrwert für das 

Lenkungspotenzial kann höhere Erfassungs-

kosten für die Maut rechtfertigen. Allerdings 

wird es schwierig sein, diesen Mehrwert mo-

netär vor dem Zeitpunkt der Einführung zu be-

ziffern, da valide Annahmen fehlen. Ferner 

37 0,6 Mrd. €/40 Mrd. km   1,5 ct/km. 
38  25 Mrd. €/a ÷ 640 Mrd. km/a  3,9 ct/km. 
39 Hohe am Rand der Straßen stehende Gebäude („ur-
ban canyon“) und Empfangsblockaden durch Überbau-
ung (Tunnel, unter Brücken) führen ohne Gegenmaß-
nahmen zu Ortungsfehlern bei Satelliten-gestützter Or-
tung und erschweren die Zuordnung zum aktuell ge-
nutzten Verkehrsweg. 
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bleibt dieser Mehrwert abstrakt und wird so-

mit den dafür zahlenden Menschen nicht 

leicht zu vermitteln sein.40  

Wenn das Erhebungssystem für eine digitale, 

nutzungsabhängige Maut für alle Straßen erst-

mal entwickelt und ausgerollt ist, bietet sie 

sich als eine kostengünstige, allgemeine Erhe-

bungsplattform für weitere Steuern und Ge-

bühren der Pkw an. So lassen sich auch die Kfz-

Steuer, Parkgebühren und andere Abgaben 

mit einem solchen Instrument erheben. Dabei 

sind jedoch neue Herausforderungen zum Da-

tenschutz zu bewältigen, die mit dem heuti-

gen Lkw-Mautsystem noch nicht erfüllt wer-

den. Das beinhaltet auch zusätzliche Anstren-

gungen des „Enforcements“, um einerseits zu 

überwachen, ob eine Abgabe entrichtet wird, 

und andererseits ein Vergehen gegen die Zah-

lungspflicht rückverfolgbar zu machen. Bei 

Teilen der Bevölkerung kann das Gefühl eines 

allgemeinen Überwachungsinstrumentes ent-

stehen und es besteht das politische Risiko, 

dass ein mit hohen Investitionen entwickeltes 

System nachher wegen fehlender gesell-

schaftlicher Akzeptanz scheitert. 

Daher ist die datenschutzkonforme Trennung 

zwischen Nutzungs- und Nutzerdaten und der 

Abwicklung des Entgelts anzustreben, sodass 

die Bewegungsverfolgung von Personen (tra-

cking) ausgeschlossen werden kann. Als Opti-

onen sollten daher abgesicherte, vertrauens-

würdige On-Board-Units entwickelt werden, 

die diesen Schutz explizit oder inhärent besit-

zen. Dafür muss die Art und Weise, wie auf 

                                                       
40 Die im Februar 2022 beschlossene Richtlinie (EU) 
2022/362 zur Änderung der Richtlinien 1999/62/EG, 
1999/37/EG und (EU) 2019/520 hinsichtlich der Erhe-
bung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Ver-
kehrswege durch Fahrzeuge enthält Vorgaben für Pkw-
Abgaben auf Bundesfernstraßen. Diese betreffen auch 
Obergrenzen für Stau- und Umweltabgaben und die 
Verwendung der Einnahmen. 

schützenswerte Daten zugegriffen wird, gere-

gelt werden - durch sichere Authentifizierung 

und Verschlüsselung von Datenflüssen in ei-

ner zentralisierten Systemarchitektur (trus-

ted) oder durch eine beispielsweise Block-

chain-basierte Architektur mit interaktiven 

Beweissystemen (trust-free, z. B. Zero Know-

ledge Proofs) in einer sicheren Ausführungs-

umgebung (Trusted Executed Systems).41 

Eine Migrationsstrategie mit langsam wach-

senden Tarifentgelten verschlechtert das Ver-

hältnis von Erlös zu Transaktionskosten, wes-

halb dieser Weg bestenfalls als eine Notlösung 

für eine möglichst kurze Übergangsphase an-

zusehen ist. Ob ein auf Autobahnen und Bun-

desstraßen beschränktes, digitales Mautsys-

tem als Einstieg geeignet wäre, müsste an-

hand einer Wirtschaftlichkeitsrechnung ent-

schieden werden. Denn ein solches begrenz-

tes System besitzt auch ein deutlich geringe-

res Lenkungspotenzial und könnte sogar un-

gewünschte Verdrängungseffekte auslösen. 

Vor allem böte es kaum Potenzial zur Lenkung 

der Verkehrsströme in Innenstädten, für die 

eine Beschränkung des MIV vielfach gefordert 

wird.42 Auf Dauer sollte ein paralleles System 

von Maut für Fernstraßen auf der einen Seite 

und Gebühren oder Zugangsregelungen in der 

Stadt auf der anderen Seite unbedingt vermie-

den werden, da damit Reibungsverluste ent-

stehen können und gleich zwei Überwa-

chungssysteme aufgebaut werden müssten.  

Eine alternative Migrationsstrategie könnte 

darin bestehen, mit einer statischen Mautge-

bühr (Prinzip Vignette) in einer Höhe heutiger 

41 Zudem ist die Richtlinie (EU) 2019/520 über die In-
teroperabilität elektronischer Mautsysteme zu berück-
sichtigen bzw. ggf. auf ihre Änderung hinzuwirken. 
42 Vgl. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats 
des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur: 
Perspektiven für den Stadtverkehr der Zukunft, 
01/2021 
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Kfz-Steuersätze (jährlich 150 bis200 €/Pkw) zu 

beginnen und diese in eine flexible Maut in 

Höhe der insgesamt gewünschten Einnahmen 

(bis hin zu der Kompensation der 25 Mrd. €/a) 

zu überführen, wenn die organisatorischen 

Voraussetzungen erfüllt sind. In der Über-

gangsphase sind Tarifmodelle denkbar, die 

beide Erhebungsmethoden wahlweise oder in 

Kombination erlauben. 

4.5 Zwischenfazit zu den langfris-

tigen Lösungsoptionen  

Die Überlegungen zu den Möglichkeiten, die 

absehbare Abnahme des Steueraufkommens 

auf Kraftstoffe zu kompensieren, haben ge-

zeigt, dass sich der Lösungsraum im Wesentli-

chen auf vier Alternativen reduziert: 

• Eine Fahrstromsteuer, sofern der Manipu-

lationsgefahr erfolgreich begegnet werden 

kann. 

• Eine Erhöhung der Kfz-Steuer um im Mittel 

etwa 530 €/Pkw pro Jahr (somit auf etwa 

730 €/Pkw pro Jahr).  

• Eine Aufteilung dieser 530 €/Pkw pro Jahr 

auf Kfz-Steuer und statische Gebühren 

(Vignetten). Dabei ist der Finanzierungsan-

teil von Vignetten dadurch beschränkt, 

dass grenznahe Gebiete und Verkehre 

nicht zu stark beeinträchtigt werden soll-

ten. 

• Eine flexible, fahrleistungsabhängige Maut 

von netto im Mittel ca. 3,9 ct/km mit ho-

hem Lenkungspotenzial. Das hohe Len-

kungspotenzial ist aber vermutlich auch an 

hohe, fixe Erhebungskosten und auch an 

Datenschutzprobleme des digitalen Sys-

tems gebunden. Eine flexible, digitale Maut 

lässt sich in der für die Zukunft zu erwar-

tenden digitalisierten Welt gut einbinden.  

                                                       
43 Wie bereits erwähnt, schließt die jüngst geänderte 
EU-Richtlinie zu Mautsystemen eine Kombination von 

Aus diesen Alternativen oder derenKombina-

tion ist auszuwählen.43 Keine Option wird sich 

einfach umzusetzen lassen. Zum einen sind 

neue Abgaben genauso unpopulär wie sehr 

kräftige Erhöhungen bisheriger Abgaben. Zum 

anderen ist die Transformation des Abgaben-

systems schwierig zu bewerkstelligen, ohne 

die Balance der Belastungsverteilung auf die 

ICEV- und BEV-Nutzergruppen zu verlieren. 

Die schrittweise Umsetzung des Maßnahmen-

katalogs kann vor diesem Hintergrund Gegen-

stand einer eigenen Stellungnahme werden, 

sobald das Finanzierungskonzept verabschie-

det ist. 

 

Vignette und fahrleistungsabhängiger Maut für diesel-
ben Fahrzeuge und Straßen aus. 
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5 Management des Transformationsprozesses und der 

Konfliktpotenziale  

 

 

Ein schrittweiser Wechsel von der heutigen 

Subventionierung zu einer zukünftigen, signi-

fikanten Abgabenbelastung der BEV birgt die 

Gefahr, dass der Prozess der Antriebswende 

abgewürgt oder gar umgedreht wird. Um dies 

zu verhindern und die Antriebswende abzusi-

chern, müssen vorübergehend ggf. weitere 

politische Instrumente eingesetzt werden.  

Zum Beispiel könnte parallel die CO2-Abgabe 

weiter erhöht werden. Dies würde sich jedoch 

negativ auf die Nutzer:innen von Altbestands-

wagen mit konventionellem Antrieb (ICEV) 

auswirken. Die Abgabensumme, mit denen 

die BEV belastet werden sollen (im Maximum 

530 €/Pkw pro Jahr), müsste ihnen noch zu-

sätzlich zu dem, was sie bisher schon zahlen, 

aufgebürdet werden. Um die Nutzer:innen 

von ICEV einer solchen Belastung nicht auszu-

setzen, geht man im Moment den Weg, die 

BEV zu subventionieren und somit auf Einnah-

men von den Straßennutzer:innen zu verzich-

ten. Tatsächlich stellt das Hinauszögern der 

Abgabenbelastung der BEV und somit der vor-

übergehende Verzicht auf Einnahmen eine 

Möglichkeit dar, die Belastungen während des 

Transformationsprozesses auszubalancieren. 

Allerdings gilt dies nur im Hinblick auf die ab-

solute Belastung der Nutzer:innen von ICEV, 

während die relative Belastung schon aus der 

Balance gerät. 

Somit stellt sich die Frage: Wie kann unter Bei-

behaltung der Anreize des Transformations-

prozesses eine zu starke Schieflage vermieden 

werden (vgl. Abschnitt 3.3), bei der die ten-

denziell eher wohlhabenden Nutzer:innen von 

BEV keinen Beitrag zur Straßenverkehrsinfra-

strukturfinanzierung leisten, sondern subven-

tioniert werden, während die tendenziell eher 

einkommensschwächeren Nutzer:innen von 

ICEV des Altbestands die Belastungen weitge-

hend alleine tragen? 

Vorab sei angemerkt, dass es aus heutiger 

Sicht wenigstens möglich erscheint, dass in 

der langen Frist die Anschaffungs- und Be-

triebskosten von BEV nicht wesentlich höher 

sein müssen als für einen vergleichbaren ICEV 

heutzutage. Wenn dies so eintritt, wird es 

grundsätzlich möglich sein, die BEV ohne sozi-

ale Verwerfungen zu besteuern und gleichzei-

tig den Verkauf fossiler Kraftstoffe zu verbie-

ten, um das Anreizproblem einer Rücktrans-

formierung zum ICEV auszuräumen. Auch 

wenn dieser Ausblick in die fernere Zukunft 

mit hohen Unsicherheiten behaftet ist, illus-

triert er doch, dass die wesentlichen Vertei-

lungsprobleme und Konflikte in der näheren 

Zukunft ins Haus stehen, also während des 

Transformationsprozesses und in einer Zeit, in 

der die für BEV benötigten Batterien noch re-

lativ teuer sind.   
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Verschärfung der Flottengrenzwerte  

Die Antriebswende wurde anfänglich vor al-

lem durch die europäische Politik der Flotten-

grenzwerte getrieben. Diese setzt starke fi-

nanzielle Anreize bei den Herstellern und er-

setzt somit finanzielle Anreize bei den Käu-

fern. Da sich die Flottengrenzwerte nur auf 

Neuzulassungen beziehen, führen sie zu Preis-

erhöhungen bei neu zugelassenen ICEV, wäh-

rend die Nutzer:innen der vorhandenen Be-

standsfahrzeuge nicht betroffen sind und die 

Preise für Gebrauchtfahrzeuge erst graduell 

ansteigen werden. Das ist eine ideale Wir-

kungsweise im Sinne der Balance von Anrei-

zen und Belastungen. Die Flottengrenzwerte 

ziehen allerdings einen nicht gewünschten 

Fahrzeug-Struktureffekt bei den neu angebo-

tenen ICEV nach sich, denn die Hersteller ten-

dieren dazu, kleine, günstige ICEV zunehmend 

vom Markt zu nehmen, um ihre verbleiben-

den CO2-Kontingente mit teuren, margen-

trächtigen Großfahrzeugen nutzen zu können. 

Im Ergebnis werden die Nutzer:innen von 

neuen Kleinfahrzeugen – seien es ICEV oder 

BEV – stärker zur Kasse gebeten. Dies könnte 

als ein nachgeordneter Effekt bewertet wer-

den, der in Kauf genommen werden muss. Es 

trifft aber wiederum die einkommensschwa-

chen Bevölkerungsteile, was wohl zuerst beim 

Wegfallen der kleineren Jahreswagen auf dem 

Gebrauchtmarkt zu spüren sein wird. 

Neuzulassungssteuer für ICEV 

Ein weiteres Instrument zur gezielten Steue-

rung der Balance könnte eine vorüberge-

hende Steuer auf neu zugelassene Fahrzeuge 

sein, deren Steuersatz mit dem CO2-Ver-

brauch der Fahrzeuge stark ansteigt. In Ergän-

zung der Flottengrenzwerte würde auch eine 

solche Steuer die neu zugelassenen ICEV tref-

fen, nicht jedoch den Altbestand. Zudem wäre 

es mit dieser Steuer möglich, bei den neu ver-

kauften ICEV die Kleinfahrzeuge zu bevorzu-

gen. Am besten wird eine solche Steuer EU-

weit eingeführt und auch auf Importe von au-

ßerhalb der EU erhoben. Wenn sie nur im na-

tionalen Rahmen eingeführt werden soll, 

müssten Fahrzeuge, die in einem anderen EU-

Land bereits angemeldet waren und nach 

Deutschland umgemeldet werden sollen, der 

Steuer ebenfalls unterliegen. Es stellen sich 

dann eventuell Umgehungs- und Kontroll-

probleme. Abgesehen davon sind die Erhe-

bungskosten einer solchen Steuer vermutlich 

nicht sehr hoch, da die Erhebung mit dem oh-

nehin stattfindenden Verwaltungsakt der An- 

oder Ummeldung verknüpft werden kann. 

Anpassung der Kraftfahrzeugsteuer 

Anstelle einer wie eben beschriebenen 

Neuzulassungssteuer wäre auch eine spezifi-

sche Anpassung der Kraftfahrzeugsteuer vor-

stellbar, um die Balance zwischen Anreizen 

und Belastungsgerechtigkeit zu steuern. Die 

Kraftfahrzeugsteuer müsste dann vom Bau-

jahr und vom CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs 

abhängig gemacht werden, so dass für Neu-

fahrzeuge der CO2-Ausstoß zu einer starken 

Anhebung der Kfz-Steuer führt, für Altfahr-

zeuge hingegen nicht. Im Vergleich zur Neuzu-

lassungssteuer könnte man hierbei auf ein be-

stehendes Instrument ohne zusätzliche Trans-

aktionskosten zurückgreifen. Ein Nachteil 

könnte darin bestehen, dass die Steuerungs-

wirkung vermutlich schwächer als bei der 

Neuzulassungssteuer ist, da anstelle einer ho-

hen Anfangsrechnung für neue ICEV mit der 

Kfz-Steuer eine über viele Jahre verteilte „Ra-

tenzahlung“ erhoben wird.  
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6 Empfehlungen 

 

 

Die Antriebswende von verbrennungsmoto-

risch angetriebenen (ICEV) zu batterieelektri-

schen (BEV) Fahrzeugen führt zu Verwerfun-

gen im System der Straßenverkehrsabgaben 

für Pkw, auf die sich die Regierung vorbereiten 

muss. Über längere Sicht bricht das Aufkom-

men der Energiesteuer auf Kraftstoffe für den 

Bund weg. Dies kann sich negativ auf die Höhe 

der Finanzmittel auswirken, die für den Erhalt 

der Straßeninfrastruktur eingesetzt werden, 

und somit den Infrastrukturerhalt gefährden. 

Auch gesellschaftliches Konfliktpotenzial kann 

in der Migrationsphase der Antriebswende 

entstehen. Vor diesem Hintergrund lautet die 

erste Empfehlung:  

1) Die Bundesregierung möge rechtzeitig 

entscheiden, ob den Einnahmeausfällen 

gegengesteuert werden soll und ggf. wel-

che Einnahmequellen aus dem Straßen-

verkehr, speziell dem Pkw-Sektor, dazu 

herangezogen werden sollen. 

Nach Auffassung des Wissenschaftlichen 

Beirats beim Bundesminister für Digitales 

und Verkehr soll eine Abgabenbelastung 

der Pkw mindestens in Höhe der fahrleis-

tungsabhängigen externen Kosten erfol-

gen. Damit würde ihr Aufkommen auch 

künftig in der Größenordnung des heuti-

gen Aufkommens der Energiesteuer auf 

Kraftstoffe liegen. Dies gilt erst recht, 

wenn weitergehende Ansprüche, wie die 

Anlastung des gesamten Ressourcenver-

brauchs des Straßenverkehrs, gestellt wer-

den.  

Die nachfolgenden Empfehlungen leiten sich 

von der Hypothese ab, dass (mindestens) ein 

Einnahmeersatz vorgesehen ist. Vor dem Hin-

tergrund der Unpopularität finanzpolitischer 

Instrumente erscheint dem Wissenschaftli-

chen Beirat eine baldige Befassung als dring-

lich, auch um politische Akzeptanz herzustel-

len. 

2) Ein Zuwarten der Entscheidung über zu-

künftige Maßnahmen bis zu einem Stand, 

an dem das Defizit zum Handeln zwingt, 

verbaut die meisten Handlungsoptionen, 

weil deren Vorlaufzeit sich über mehrere 

Legislaturperioden zieht. Daher ist frühzei-

tig eine Richtungsentscheidung zu treffen, 

um für die gewählte Richtung die erforder-

lichen Vorbereitungsaufgaben zu starten, 

z. B. EU-Harmonisierung, Definition der 

technischen Anforderungen, Ausschrei-

bungen, Implementation der Abgabener-

hebungssysteme und/oder der On-Board-

Technik in den Fahrzeugen.  

Noch bevor die fiskalische Einnahmelücke 

groß ist, besteht die Gefahr einer politisch 

brisanten Diskussion über die Belastungs-

gerechtigkeit der Nutzergruppen von ICEV 

vs. BEV. Dies führt zum einen zu erhöhtem 

Zeitdruck für die Einführung von Maßnah-

men, die dieser Diskussion entgegenwir-

ken können. Zum anderen sind sowohl bei 

der Einführung als auch der Ziellösung be-

lastungsgerechte Konzepte zu entwickeln. 

Aus Sicht des Wissenschaftlichen Beirats 

wäre eine Richtungsentscheidung noch in 

der aktuellen Legislaturperiode (2021-

2025) zu treffen. 
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3) Die zukünftigen Abgaben können als 

Steuer oder als Gebühr erhoben werden. 

Die damit implizierten Konsequenzen sind 

bei der Bewertung der Abgabeinstru-

mente zu beachten, wie im Abschnitt 2.3 

im Detail erläutert wird. Es muss sicherge-

stellt werden, dass ein angemessener An-

teil der Einnahmen der Verkehrsinfra-

strukturfinanzierung dauerhaft gewidmet 

ist. 

4) Für die Bewertung zukünftiger Abgaben 

der Pkw empfiehlt der Wissenschaftliche 

Beirat folgende Grundsätze: 

a) Nutzungsabhängige Abgaben sind ge-

genüber fixen Abgaben zu präferieren, 

um die Belastungen der Verkehrsinfra-

struktur und der Umwelt nicht mit 

„Flatrate-Verhalten“ zu erhöhen. 

b) Trotz der zumindest am Anfang zu er-

wartenden höheren Erhebungskosten 

sieht der Wissenschaftliche Beirat ein 

flexibles, digitales Mautsystem mit 

zeitlich-räumlich differenzierbarer Ta-

rifierung als favorisierte, weil zukunfts-

sichere Lösung an. Es ermöglicht als 

allgemeine Erhebungsplattform den 

Einsatz für unterschiedliche Zwecke 

der Verkehrslenkung und -finanzie-

rung, auch lokal differenziert. Grund-

voraussetzung ist eine datensparsame 

Ausführung, die die Bewegungsüber-

wachung von Personen (tracking) aus-

schließt, beispielsweise durch eine ab-

gesicherte vertrauenswürdige On-

Board-Unit (trusted oder trust-free). 

Gerade diesem Aspekt ist viel Auf-

merksamkeit zu schenken; er erfordert 

intensive Untersuchungen und Aufklä-

rung im Vorfeld.  

c) Alle Lösungen haben übernationale 

Auswirkungen, weshalb sie sich am 

EU-weiten Lösungsrahmen zu orientie-

ren haben. Hier ist je nach Richtungs-

entscheidung auch die technische 

Kompatibilität zu berücksichtigen. Die 

Bewertung der Maßnahmen sollte da-

her berücksichtigen, inwieweit die er-

forderliche Harmonisierung erreicht 

werden kann. 

d) Für die Phase bis zum Abschluss der 

Antriebswende sind die Lasten so zu 

balancieren, dass einerseits die ICEV-

Bestandsnutzergruppe nicht übermä-

ßig belastet wird, ohne andererseits 

die beabsichtigte Antriebswende zu 

bremsen. Der Hebel dazu muss bei der 

Kaufentscheidung für Neuwagen an-

setzen. So könnten die ICEV-Neufahr-

zeuge wirtschaftlich schlechter gestellt 

werden als BEV-Neufahrzeuge, bei-

spielsweise durch eine antriebsspezifi-

sche Neuwagensteuer oder implizit 

über die Flottenziele. Der Aspekt, in-

wiefern sich eine derartige Migrations-

strategie integrieren lässt, ist auch bei 

der Lösungsbewertung der langfristi-

gen Abgabeninstrumente zu berück-

sichtigen.   

e) Wenn der Straßenverkehr auch zu-

künftig zur Finanzierung des allgemei-

nen Haushalts beitragen soll, so sind 

die hierfür vorgesehenen, nicht zweck-

gebundene Abgaben nicht nur auf ihre 

fiskalische Relevanz, sondern auch ihre 

Kompatibilität mit den verkehrspoliti-

schen Zielen zu prüfen. 

 



Seite 30 

 

7 Anhang 

 

 

Zahlengrundlagen für die Berechnung von 

Einnahmeausfällen und kompensatori-

schen Maßnahmen 

 

Tabelle 2:  Berechnungsgrundlagen für das Ver-
hältnis von Energiesteuer auf Kraft-
stoffen und Stromsteuer 

Größe Wert Ein-
heit 

 

Anzahl Pkw 2019 47,1 Mio. Stück 44 

Pkw-Kraftstoff 38,5 Mrd. kg/a 45 

Pkw-Fahrleistung 640 Mrd. km 46 

BEV-Streckenener-
giebedarf 

24  
(20 bis 28)  

kWh

100 km
 

47 

fiktive Fahrstrom-
steuer gesamt 

18,33  
(19,9 bis 15,8) 

ct

kWh
 

48 

Verhältnis Energie-
steuer BEV/ICEV 
bei 2,05 ct/kWh 

11,2 %  
(9,3 bis 13,0%) 

- 

49 

 

 

                                                       
44 Verkehr in Zahlen 2021/22, S. 133. 
45 Verkehr in Zahlen 2021/22, S. 309, etwas nach unten 
korrigiert um die geschätzte Fahrleistung von Einspur-
fahrzeugen. 
46 Verkehr in Zahlen 2021/22, S. 153. 
47 Wert zwischen typischen Zyklusverbräuchen (20 
kWh/100 km) und 40% vom heutigen mittleren Ener-

giebedarf vergleichbarer ICEV ( ca. 28 kWh). Zyklen 
bilden den realen Einsatz unzureichend ab, Werte lie-
gen bspw. für BEV im Winter deutlich höher. Wegen der 
Reichweitenoptimierung ist davon auszugehen, dass 

Parameter für das Modell-Szenario:  

• 2030-Ziel von 30% BEV-Fahrzeuge im Be-

stand. 

• konstante Fahrleistung mit konstanter Zahl 

Pkw.  

• Marktanteil zunächst linear ansteigend (10 

% pro Jahr, von 0 im Jahre 2019 an) und 

dann exponentiell sättigend gegen End-

wert 95% (entspricht etwa 90% BEV und 

10% PHEV bei hälftiger elektrischer Nut-

zung).  

• CO2-Abgabe auf Kraftstoffe ab 2026 auf 60 

€/tCO2 eingefroren.  

• Pkw-Nutzungszeit 13,6 a.50 

 

  

die Fahrwiderstände moderner BEV deutlich geringer 
sind als die aktueller Bestands-ICEV. Der Wert von 24 
kWh/100 km repräsentiert die Mitte dieser Abschät-
zungen. 
48Streckenkraftstoffschätzung gemäß Fußnote 47, jähr-
liche Fahrleistung, Gesamteinnahmen für 100 % wie 
bisher = 28 Mrd. €/a. 
49 Basis: 2,05 ct/kWh Energiesteuer auf elektrische 
Energie Stand 04/2022. 
50 Aus der Zahl aller Fahrzeuge (47,1 Mio.) / Neufahr-
zeuge pro Jahr (3,5 Mio./a) bestimmt. 
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Erläuterungen zu in Abschnitt 2.2 genannten 

Zahlen zu den Komponenten volkswirtschaft-

lichen Kosten der Pkw 

Kosten des deutschen Straßennetzes: Es gibt 

in Deutschland keine vollständigen Statistiken 

über die öffentlichen Einnahmen und Ausga-

ben für den Verkehr. Insbesondere mangelt es 

an Daten von den Ländern und Kommunen. In 

der Folge gibt es auch keine übergreifende 

Rechnung für die Kosten des Verkehrs in 

Deutschland. Dies steht im Gegensatz zur 

Schweiz, wo solche Rechnungen vom Bundes-

amt für Statistik seit Jahrzehnten regelmäßig 

vorgenommen werden. Der Wissenschaftliche 

Beirat schließt sich der weitverbreiteten Kritik 

an der mangelhaften Datenlage in Deutsch-

land an; siehe zum Beispiel Link und Kunert 

(DIW)51, Böttger52 oder die Monopolkommis-

sion53.  

In den Wegekostenrechnungen des DIW, die 

auch mit dem Zahlenwerk von „Verkehr in 

Zahlen“ konsistent sind, werden die jährlichen 

Kosten des gesamten deutschen Straßennet-

zes geschätzt. Nach Link und Kunert, Tabelle 5 

bzw. 16, summieren sich für das Jahr 2013 die 

konsumtiven staatlichen Ausgaben (7,5 Mrd. 

€) und die Kapitalkosten (22,4 Mrd. €) auf 

knapp 30 Mrd. €. Unter Berücksichtigung der 

                                                       
51 Link und Kunert: „Allokation und Zuordnung öffentli-
cher Einnahmen und Ausgaben im Verkehr sowie 
Hemmnisse der Verkehrsvermeidung und -verlage-
rung“, im Auftrag des Umweltbundesamtes, 2017, 
S.20ff. 
52 Böttger: „Abschätzung der Kosten der Verkehrsträger 
im Vergleich“, 2021, Explorative Studie im Auftrag von 
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) e.V., S.3. 
53 Monopolkommission, Sondergutachten Bahn 2017, 
Kapitel 3.2.3, bekräftigt im Sondergutachten Bahn von 
2019 (Tz. 168). 
54 Alfen, AVISO und BUNG: „Berechnung der Wegekos-
ten für das Bundesfernstraßennetz sowie der externen 
Kosten nach Maßgabe der Richtlinie 1999/62/EG für die 
Jahre 2018 bis 2022“, im Auftrag des BMVI, 2018, Ta-
belle 64, S.89. Sie ermitteln für die Bundesfernstraßen 
Kosten in Höhe von 16 Mrd. € im Durchschnitt der Jahre 
2018 bis 2022. Hingegen kommen Link und Kunert 

durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate 

von 1,1 % für die sechs Jahre von 2014 bis zum 

Referenzjahr 2019 ergibt sich der Wert von 

32 Mrd. €. 

Dies scheint einen unteren Wert darzustellen, 

denn die Wegekostenrechnungen für die Bun-

desfernstraßen, die der Bestimmung der Lkw-

Maut zugrunde liegen, ermitteln jährliche Kos-

ten, die um den Faktor 1,4 über dem von Link 

und Kunert für dieses Segment des Straßen-

netzes angegebenen Wert liegen.54 Setzt man 

diesen Faktor auf die von Link und Kunert er-

mittelten Kosten des gesamten Straßennetzes 

an, so ergibt sich der obere Wert von 32 × 1,4 

= 46 Mrd. € pro Jahr.  

Externe Kosten des Verkehrs: Tabelle 3 zeigt 

die jährlichen externen Kosten des Pkw-Ver-

kehrs in Deutschland nach den Berechnungen 

des aktuellen EU-Handbuchs zu den externen 

Kosten des Verkehrs von 201955 (Preisstand 

2016) und nach der neuesten Studie, die spe-

ziell für Deutschland angefertigt wurde, von 

INFRAS 2019 für die Allianz pro Schiene56 

(Preisstand 2017). Zusätzlich werden die für 

den Preisstand 2019 hochgerechneten Werte 

angegeben.57 
  

(2017) für dieses Segment nur auf 10,5 Mrd. € (für 
2013), was inflationiert 11,2 Mrd. € (für 2019) ergibt. 
55 CE Delft, INFRAS, TRT, Ricardo: „Handbook on the ex-
ternal costs of transport, Version 2019 – 1.1“, im Auf-
trag der EU-Kommission, 2020. Verwendet wurde insb. 
die begleitende Excel-Tabelle „FINAL_Complete over-
view of country data_v1.1“, die die Ergebnisse aufge-
gliedert nach Kostenkomponenten, Verkehrsmitteln 
und Ländern zeigt. 
56 INFRAS: „Externe Kosten des Verkehrs in Deutsch-
land. Straßen-, Schienen-, Luft- und Binnenschiffver-
kehr 2017“, Schlussbericht, Zürich, 21. August 2019, im 
Auftrag der Allianz pro Schiene.  
57 Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate betrug 
1,57% für die Jahre 2017 bis 2019 (EU Handbuch) und 
1,6% für Jahre 2018 bis 2019 (INFRAS / Allianz pro 
Schiene). 
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Tabelle 3:  Externe Kosten der Pkw in Deutsch-
land nach Schätzungen von EU-Hand-
buch 2019 und von INFRAS / Allianz 
pro Schiene  2019, auf Mrd. € gerun-
det. Preisstand der jeweiligen Studie 
und Preisstand 2019. 

 Betrag nach 
EU-Hand-
buch, Mrd. € 

Betrag nach 
INFRAS / Alli-
anz pro 
Schiene, Mrd. 
€ 

Externe Kostenka-
tegorie 

Preis-
stand 
2016 

Preis-
stand 
2019 

Preis-
stand 
2017 

Preis-
stand 
2019 

Externe Unfall-
kosten 

59 62 49 50 

Staukosten 36 37 – – 

Externe Kosten 
der Straßeninfra-
struktur / Habitat 

6 7 9 9 

• Fahrleistungs-
abhängige ex-
terne Kosten, 
darunter: 

26 27 46 48 

• Klimaeffekte 
(CO2) 

11 12 17 17 

• Luftschadstoffe 7 7 6 6 

• Lärm 3 3 3 3 

• Vor-/nachgela-
gerte Prozesse 

4 4 20 21 

Die „Vor- und nachgelagerten Prozesse“ wur-

den den fahrleistungsabhängigen Kosten zu-

gerechnet, da sie vermutlich durch die Emissi-

onen bei der Kraftstoffherstellung dominiert 

werden (vergleiche EU-Handbuch, S.123). Die 

in Kapitel 2 angegebenen Bandbreiten erge-

ben sich aus den Werten der Tabelle für den 

Preisstand 2019, mit Ausnahme des unteren 

Wertes der Unfallkosten in Höhe von 37 Mrd. 

€, welcher einer Schätzung der BAST58 ent-

nommen wurde. 

Die Aussage im Text zur Sichtweise F (Pkw-Ab-

gaben im Kontext eines optimalen Abgaben-

systems) basiert auf einem kalibrierten 

                                                       
58 BAST, 2022: „Volkswirtschaftliche Kosten von Stra-
ßenverkehrsunfällen in Deutschland“.  
https://www.bast.de/DE/Kurzinfos/Verkehrssicher-
heit/2022/U-01.html 

Gleichgewichtsmodell von Tscharaktschiew 

aus dem Jahr 2015.59 Er kam zu dem Schluss, 

dass die Benzinsteuer in Deutschland fast 

50 % höher sein sollte als sie war. 

 

59 Tscharaktschiew: „How much should gasoline be 
taxed when electric vehicles conquer the market? An 
analysis of the mismatch between efficient and existing 
gasoline taxes under emerging electric mobility“, Trans-
portation Research Part D, 2015, insb. S.100. 
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